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Regierungs-Blakk.
Nummer 8. Den 10. Februar 1821.

Landtags Verhandlungen.
Sechste

Dreißigste und ein unddreißigste Sitzung

den g20sten und gosten Januar 182.

In Gegenwart von 27. Abgeordneten.

Bey den fortgesetzten Verhand-
lungen über die Steuersache, und
namentlich bey den Berathungen über die
Abschátzungs-Ergebnisse des Nicht-Grundei-
genthums "), kam man heute zuerst auf die
Frage: ob das Einkommen von Be-

soldungen mit zu besteuern sey?
Gegen die Besteuerung der Besoldungen
wurde angeführt, daß der Staatödiener kein

so frepes Einkommen habe, wie die andern
Staatsbürger, und daß er dem Staate durch

seine Dienste den vollen Werth seiner Be-
soldung, schon entrichte. Für die Besteue-
rrung der Staatsdiener machte man den

Grundsatz der allgemeinen Besteucrung gel-
tend, nach welchem die neue directe Besteue-

rung jeden Staatsbürger, ohne Unterschied,
nach seiner Leistungsfähigkeit, treffen solle;
ziehe, setzte man hinzu, Jemand vom Staa-

lDiedieAbschseungbes Nicht Grundeigenehums hatte
felgende Arten des Ertrags angegeb

29,, 780 rehlr. wom beweglichen Perrag- gebenden Ver-
mogen

717, 4a2 „ von Besoldungen, Diensteinkommen, advo-

catorischer und — Prcxis
vom Feldgewerbe;
von der übrigen Baurbs: und Geschäfts-

thátigkeit.
60,FSrehir. überhaupt.

172,71
————

Fortsetbung.

te Nuhen, so sey er verpflichtet, demselben
auch wiederum Opfer zu bringen. Von der

andern Seite betrachtete man die Besoldung

der Staatsdiener als eine Vergütung für

die dem Staate zu leistenden oder geleisteten
Dienste, und bnnge daß der Staat,

von der einmal verwilligten Summe zu sei-

nen Zwecken wieder etwas abnehmen könne.

Was die angezogene Leistungsfähigkeit an-

lange, so könne man darunter die Besol-

dungen keineswegs rechnen, welche der Staat
nur für die ihm zu leistenden Dienste gebe.

Dem hierauf geschehenen Vorschlage, daß
man die Staatödiener zwar zur allgemeinen

Besteuerung mit beiziehen moge, aber in ge-

mäßigterem Verhältniß (weil der Ertrag
von Geschäfts= und Erwerbsthktigkeit, nicht

so pünktlich habe ausgemittelt werden kon-
nen, als die Besoldung eines Staatsdieners)

setzte man das Princip der gleichmäßigen

Besteuerung entgegen, indem die Staats-

diener in dieser Hinsicht nur den Untertha-

nen gleichzusetzen wären, welche ihr Einkom-
men mit gewissenhafter Genauigkeit angege-

ben hätten und das Diensteinkommen über-

dieß gerade dasjenige sey, auf dessen Ein-
gang man am sichersten rechnen könne.

Mittelst der Abstimmung über die Fra-

ge: sollen die Staatsdiener als

solche, zur allgemeinen directen
Besteuerung mit zugezogen werden
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oder nicht; wurde durch 19. Stimmen
gegen 8. die Besteuerung der Staatediener

entschieden.
Eine zweyte Frage, welche erwogen wur-

de, war: ob die Geistlichkeit, welche

nach dem Steuergesetzes-Entwurfe
als Staatsdienerschaft betrachtet
werden müsse, zur allgemeinen di-

recten Besteuerung beizuziehen sey
oder nicht? Man widersprach zuerst der
Vergleichung der Geistlichkeit mit der Staats-

dienerschaft, hinsichtlich der Besteuerung, aus
dem Grunde, weil die Geistlichkeit im All-

gemeinen geringer, wie die weltliche Diener=

schaft (im Verhältniß ihrer Amtsgeschäfte)
salarirt sey; auch weil der Staatediener,
aus den Staatekassen besoldet, eine viel siche-

rere Art der Einnahme habe, als der Geist-

liche, in soweit Letterer sein Einkommen
erst von Grundstücken oder durch Accidentien

erwerben müsse; endlich weil der Geistliche
nicht wie der Staatsdiener die Hofsnung

habe, seine Wittwen und Waisen vom Staa-

te versorgt zu sehen. Es wurde gegen die

Besteuerung der Geistlichen noch hinzugefügt,
daß man durch die Besteuerung derselben ei-

ner früher geäußerten Meinung des Land-

tags widerspreche, welche eine strenge Son-
derung des Geistlichen und des Weltlichen
gewünscht: denn mit der Besteuerung des

Einkommens der Geistlichen bringe man

sie wieder mit dem Weltlichen in zu nahe

Berührung und setze sie sogar den bey der

Steuerbeitreibung oft unerläßlichen mit ih-
rer Amtswüroe aber unverträglichen Maaß-

regeln aus.
In Erwägung dieser Gründe und mit

besonderer Berücksichtigung des Zustandes
der Hinterlassenen der Geistlichen, beschloß
der Landtag mit 15. Stimmen gegen I.,

die Geistlichkeit von der allgemeinen directen

Besteuerung frey zu lassen.
Daß die jetzt entschiedene Steuerbefrei-

ung keinen Einfluß habe auf die Entrichtung
derjenigen Staatsabgaben, welche bisher von
der Geistlichkeik geleistet worden seyen, verste-
he sich von selbst, und beziehe sich zunächst
nur darauf, daß der Geistlichkeit ein Meh-

reres nicht auferlegt werden solle, als was
sie bisher schon zum Staatsbedarf beyge-
tragen habe.

Die auf diese Art zur Entscheidung ge-
kommene Frage über die Besteuerung der

Staats= und Kirchendiener führte auf einen
in der 13ten, 14ten und 1 ten Sitzung abge—-

brochenen Gegenstand, die Pensionirung
der Wittwen und Waisen verstorbe—
ner Staatsdiener zuruck, und der Land—

tag bestimmte sich dahin, daß die Versorgung
dieser Wittwen und Waisen, nach geschehener
Feststellung der zu entrichtenden Pensionen,
auf die Staatskasse ubernommen werden solle.

Zum Behuf der richtigen Entscheidung
der Frage: ob die hinterlassenen Waisen der
Staatsdiener aus der Staats= oder Wai-

senkasse versorgt werden sollten? wurde die

dermalige Lage der Waisenkasse in Folgen-
dem vorgetragen: Aus den Rechnungen des

hiesigen und Jenaischen Waisen= Instituts
und sonstigen vom Ober-Consistorium mitge-

theilten Nachrichten geht hervor, daß
die jährliche Einnahme des hiesigen Waisen-
Instituts nach einem 6jährigen Durchschnitt,
in gobo rthlr., dagegen dje jährliche Aus-

gabe in 7568 rihlr. bestehe, worunter aber
28! rithlr. jährliche Einnahme und 617 rihlr.

jyrliche Ausgabe im Neustädtischen Kreise
mit begriffen sind.

Was die Eisenachische Waisenhauskasse
anlangt, so ergiebt sich aus den mitgetheilt

erhaltenen Nachrichten, daß die jährliche
Einnahme 10.4 rthlr. beträgt, und daß
nur so viele Waisen ausgenommen werden,
als von dieser Summe erhalten werden kön-

nen. Daraus erhellet, daß eines Theils

die Waisenhauskassen in Hinsicht ihrer Ein-



nahmen nicht in gleichem Verhaltniß zu ein-
ander stehen, andern Theils, daß sie nicht
vermogend sind, die Versorgung der Waisen
verstorbener Staatsdiener zu übernehmen;
daher erscheint es rathsam, vorerst deren
Versorgung den Staatskassen so lange zu
überlassen, bis sie nach aufgefundenen Mit-
teln mit Sicherheit dem Waisen=Justitut
überwiesen werden können. ,

Auch wunschte der Landtag nicht, daß
die zeither der Waisenkasse uberlassenen Col-
lateral-Gelder von den Verlassenschaften der

Staatsdiener in die Staatskassen gezogen

werden mochten, weil man nicht gern eine

Storung in dem Waisen-Institut vorneh-
men wallte.

Bey dem hierauf vorgetragenen Gesu-
che des Universitäts-Syndikus zu
Jena, um Aufnahme in die Wittwen= und

Waisenversorgungs-Anstalt, wurde die Fra-
ge aufgeworfen: ob der Universitäts-Syn-

dikus hinsichtlich seiner Besoldung der all-
gemeinen directen Besteuerung unterliege?
Man bezweifelte dieß, stellte aber dabey den
Grundsatz auf: daß die Pensionirung
der Staatsdienerwittwen und Wai-

sen sich keineswegs auf die Oblie-
genheit gründe, zu der allgemeinen
directen Steuer beyzutragen: weil

die Besteuerung der Staatsdiener, und die
Versorgung ihrer Wittwen und Waisen in

keiner Causal-Verbindung mit einander stän-
den. Der Staatsdiener nämlich werde um

deswillen zur allgemeinen directen Besteuer-

ung beigezogen, weil dieselbe jeden Staats-
unterthan gleichmäßig treffen solle, die Pen-
sionirung der Wittwen und Kinder verstorbe-
ner Staatsdiener aber trete um deswillen

ein, weil der Staat die Nothwendigkeit ih-
rer Versorgung anerkannt habe. Das Ge-

such des Universitäts--Syndikus selbst wur-

de mit 25. Stimmen gegen 3. an die Uni-

versität Jena verwiesen.

Geistlichkeit es ihrem Wohl
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Bey dieser Gelegenheit wurde dem Land-
tag der Zustand der Wittwen und Waisen
der Geistlichen noch einmal ins Gedächtniß
zurückgerufen, und der Landtag fand sich
zu der Bestimmung bewogen, daß man die

Versorgung solcher Wittwen und Waisen
auf die Staatskasse legen wolle, wenn die

angemessener
finden sollte, sich gleich den übrigen Staats-
büurgern und aus Staatsékassen Besoldeten be-

steuern zu lassen, mit dem Zusatz, daß
außerdem auch alle geistliche Wittwen-Fonds,
in sofern sie nicht aus Staatsmitteln fun-
dirt wären, sondern bloß aus Privat-Mitteln
erhalten würden, der Geistlichkeit verbleiben
und darauf vom Staate keine Ansprüche ge-

macht werden sollten.

Der Landtag, die Auêmittelung des

Verhaältnisses zwischen Ertrag vom Grund-
und Nicht = Grundeigenthum weiter verfol-

gend, gieng nunmehr zur Aufstellung der
Frage über: Obdas hie und da mit ab-

geschábte Feldgewerbe der Staats-
unterthanen mit besteuert werden

solle? Für die Bejahung dieser Frage
fuhrte man an: daß jedes Feldgrundstück

einen doppelten Ertrag liefere; nämlich ein-
mal die Interessen von dem darin befindli-

chen Kapital, dann aber auch und vorzüg-
lich den Lohn der persönlichen Thatigkeit,
durch welche das Feldgrundstück erst seinen
Ertrag gebe. Lasse man die letztere unbe-

steuert, so könne aus demselben Grunde

auch die Erwerbsfähigkeit im Allgemeinen
nicht besteuert werden, als worauf sich die
Ausführbarkeit der ganzen neuen Steuerver-

fassung mit gründe.
Dieser Gegenstand wurde Veranlassung

zu einer sehr ausführlichen Discussion.
Die eine Meinung, welche dabey aufge-

stellt wurde, gieng dahin, daß bey der alle
gemeinen directen Besteuerung die Erwerbs-

sähigkeit jeder Art der Staatsunterthanen,
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mithin auch das Feldgewerbe zu berucksich-
tigen sey, weil außerdem Pachter, Tagelöh-
ner und andere Gewerbetreibende Personen

nicht mit besteuert werden könnten.
Die déndere Meinung aber erklärte sich

dahin: daß das sogenannte Feldgewerbe der
allgemeinen Besteuerung um deswillen nicht
unterworfen werden könne, weil der Acker

das Betriebskapital seyz werde aber hier
die nothwendige Thatigkeit, um eine Er-

tragsfähigkeit zu erhalten, besteuert; so
müsse auch jedes andere Betriebskapital be-
steuert werden, z. B. das des Kaufmanns,

des Handwerkers und dergleichen.
Da die Discussion nicht vermögend war,

beide Meinungen zu vereinigen, so stellte
das Directorium die Frage zur Abstimmung

auf: Ist die erweißliche Erwerbs-
fähigkeit der Staatsunterthanen,
mithin auch das Feldgewerbe, mit
zu besteuern oder nicht! und es ent-

schieden 25. Stimmen gegen 3. dafür: daß
die erweißliche Erwerbsfähigkeit aller Staats-
unterthanen, nach den angenommenen Grund-

sätzen einer gleichmáäßigen Besteuerung, und
sonach auch das Feldgewerbe, mit zu be-

steuern sep, weil außerdem das Grund-Prin-
cip einer allgemeinen gleichmäßigen Besteu-
erung nicht zur Anwendung kommen könne.

Iwey und dreißigste Sitzung

am Ziusten Januar 181.

Gegenwärtig 28. Abgeoronete.

Der Vortrag über die Besteuerungsan-
gelegenheit wurde fortgeseht, und zur wei-

tern Ermittelung der Quoten, zwischen

Grundstücksbesitzern und Nicht-Grundstucks-
besitzern folgende Fragen zur Erörterung
aufgestellt:

1) Sind die auf Feldgrundstücken

und Gebäuden hypothekarisch haf-

kenden Schulden in Abzug zu
bringen?

2) Sollen Real-Lasten und
3) soll der Betrag von 8. Grund-

steuern, welche die Grundstücks-
besitzer vorzugsweise zu entrich-
ten haben, bey der allgemeinen
directen Steuer von der Quote

der Grundeigenthümer in Abzug
gebracht werden?

Die erste Frage anlangend, so hatte
man dabey die Ansicht, daß ben consequen-
ter Verfolgung des Grundsatzes einer nach

der Leistungsfähigkeit normirten Besteuerung,
das Abziehen der Schulden allerdings als

gerecht und billig erscheine; daß man aber

bey der Ausführung auf unüberwindliche
Schwierigkeiten stoße. Man werde, um sich
der Besteuerung zu entziehen, so viel wie
möglich auf Grundstücke erborgen, das er-

borgte Kapital entweder auf andere, viel
mehr werth seyende Grundstücke verwenden,
um noch mehr borgen zu können, oder man

werde die Kapitalien im Auslande auf In-

teressen geben, und so nach und nach die
Quote des Grundvermögens auf Nichts re-
duciren.. Indem man aber dabey, wenn man

gerecht verfahren wolle, nicht blos gerichtlich
versicherte, sondern auch Handschriftschulden
berucksichtigen musse, entstehe theils für den
Kredit, theils auf andere Weise für den
Einzelnen mancherley Nachtheil.

Die auf die Discussion erfolgte Abstim-
mung entschied mit 27. Stimmen gegen 1.,

daß Schulden nicht in Abzug gebracht wer-
den könnten.

Bey der Besprechung über diese Frage,
kam die Rede auch auf die Besteuerung
des Einkommens vom Kapital-In=

teresse. Es schien nämlich Mehreren räth-
lich, dieses Einkommen nicht zu besteuern,
weil man dadurch den Zinsöfuß erhöhe, und

somit nicht den Gläubiger, sondern den



Schuldner besteuere; weil man dadurch dem
öffentlichen Kredit Nachtheil bringe, und
leicht bewirken könne, daß die im Lande

stehenden Kapitalien aufgekündigt und im
Auslande angelegt würden; und weil die

Kapitalisten, und zwar ohne Uebereinkunft.
eine Art von Kaste bilden könnten, die ih-

ren Vortheil zum Nachtheil des Staats-

vermögens, und der Staats-Kassen auf
allerley Weise zu befördern suchen dürfte.
Halte man es aber für unrecht, das Inter-

esse-Einkommen ganz außer Ansah zu las-
sen; so müsse man wenigstens das Kapital-
vermogen besonders behandeln und zwar,

nach sehr billigen Grundsätzen und unter
angemessener Vorsicht. Die nach vorgängi-
ger Besprechung aufgeslellte Frage: soll
das Kapitalverm ögen zur allge-
meinen directen Besteuerung mit

beygezogenwerden oder nicht? wur-
de mit einer bey weiten überwiegenden

Mehrheit mit ja beantwortet. «

Bey Erotterung der zweyten Frage, ob
bey der allgemeinen directen Besteuerung die

Real-Lasten in Abzug gebracht werden soll-
ten? fand man es mit Rücksicht auf meh-
frere Individuen, und besonders in den neu

erworbenen Landestheilen, sehr unbillig und
nachtheilig, dieselben nicht mit in Abrech-
nung zu bringen. Als man aber darauf

erwiederte: daß sich dieser scheinbare Nach-
theil in Zukunst bepm Vermessen und Bo-

nitiren der Grundstücke ausgleichen werde,
indem alsdann die neuerworbenen bandes-

theile mit den alten Landen in ganz gleiches

Verhältniß kämen; und als man ferner ent-

gegnete, daßß die Abschätzung der Grund-

stücke einen billigen Kaufpreis zum Maas-

staabe habe, bey welchem diese Lasten schon
in Abzug gebracht seyn müßten; so entschie-
den bey der Abstimmung 22. Stimmen ge-

gen 6., die Real-Lasten bey der allgemeinen
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directen Besteuerung nicht in Abzug zu brin-

gen.
Ob aber der Betrag von 8. Grund-

steuern, welchen die Grundstücksbesitzer vor-
zugsweise zu entrichten haben, bey der all-
gemeinen directen Besteuerung von der Quote

der Grundstücksbesitzer in Abzug zu bringen
sey? darüber konnte sich der Landtag nicht
vereinigen, und es erklärten sich bey der

Abstimmung 14. Stimmen für, und 14.
Stimmen gegen diesen Abzug. ç.

Diejenigen, welche sich für den Abzug
erklärten, hatten die Billigkeit und Thuns-
lichkeit desselben im Auge, so wie den Ein-
klang, in welcher dieser Abzug mit dem

Grund-Princip der allgemeinen gleichmäßigen
Besteuerung stehe. Diejenigen aber, welche
sich gegen den Abzug erklärt hatten, wa-

ren hierzu durch die Ansicht bestimmt wor-

den, daß die 8. Grundsteuern nicht als

eine unabänderliche Grund-Rente, sondern,
als eine ständische Verwilligung zu betrach-
ten seyen, mit deren Begriff es nicht ver-

einbar wäre, sie in Abzug zu bringen.

Drey und dreyßigste Sitzung,

am uisten Febr. 1821.

Gegenwärtig 28. Abgeordnete.

Nach einigen Erinnerungen, über die
Real-Lasten, und deren Nichtabzug bey der
allgemeinen directen Besteuerung, wurde die

gestern unentschieden gelassene Frage, nach
#§. 82. des Grundgesetzes, zum 2ten Mal

zur Abstimmung vorgelegt; es ergab sich je-
doch abermals Gleichheit der Stimmen für
die beiden Meinungen; und es wurde daher

die Frage zur hoöchsten landesfürstlichen

Entscheidung ausgesenzt, und dabey bemerkt,
daß solche, zwar als Grundsatz wichtig, doch
für den vorliegenden Fall, bey welchem
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eine zu geringe Abschatzung des Grundver-
mögens nie abzuläugnen seyn werde, viel-
leicht einer Entscheidung gar nicht bedürfe.

Ehe man aber zum Hauptgegenstand

der heutigen Sitzung kam, entstand ein
Zweifel über den in der 28sten Sitzung festge=
stellten Begriff von gleichmäßiger Be-
steuerung, indem ein Theil behauptete,
er habe das Wort blos auf die Vermögens=

Klassisication, ein anderer Theil aber, er
habe es auf alle verschiedene Arten des Ein-
kommens des Nicht-Grundstücksbesibes ge-
zogen. Die Entscheidung durch Stimmen-
fammlung fiel dahin aus, daß 21. Stim-
men gegen 7. erklärten, daß jener Begriff

theils in Bezug auf alle Arten von Ein-
kommen, theils mit Rücksicht auf die Ver-

mrögens-Klassification ausgestellt worden sey.
Der Landtag gieng hierauf zu der Frage

über: ob und in wie fern die Ab-

schätzungsergebnisse geeignet er-
i um die Haupt-Quoten,

i insicht des Einkommens vom

i Dinsteg, und Nicht-Grundbesitcz
festzusetzen: Der Landtag wurde bey die-
ser Hauptfrage darauf aufmerksam gemacht,
daß ein solches Verhältniß mit mathemati-
scher Gewißheit freplich nicht aufzufinden
sey; daß bey den vorliegenden Resultaten
das Einkommen vom Grundvermögen offen-

bar zu gering abgeschätzt wäre, daß dasselbe
beym Einkommen vom Nicht = Grundbesich
zwar ebenfalls behauptet jedoch nicht mit
gleicher Evidenz bewiesen werden könne;
und endlich, daß die Section ein approxima-
tives Verhältniß wie 1. zu 2. in Vorschlag

gebracht habe. Hiernach komme es nun
zunächst darauf an, zu bestimmen, ob dieses
Verhältniß dem Landtag hinlänglich appro-
rimativ erscheine, um darauf fortbauen zu
können, oder ob er es für nothwendig hal-

te, ein anderes Verhältniß auf einem dann
weiter zu bestimmenden Wege zu ermitteln?

Die Mehrheit des Landtags war der

Meinung, daß etwas Besseres und Richti-
geres vor jetzt nicht aufzufinden, das vor-

liegende aber der Billigkeit entsprechen dürf-
te, und man die Herstellung eines, wo

möglich, noch richtigern Verhältnisses dem
künftigen Landtage vorbehalten wolle, wel-
cher auch die bis dahin zu machenden Er-

fahrungen zu seinem bessern Ermessen an-
wenden könne.

Das Directorjum stellte nun die Frage

zur Abstimmung auf: soll nach dem Vor-
schlage der Section das Verhältniß des

Einkommens vom Grundeigenthum

zum Einkommen vom Nicht-Grund-

eigenthum wie 1. zu 2. angenom--

men werden, so daß zur Summe des

erforderlichen Staatsbedarfs, nach
Abzug des Ertrage der indirecten

Steuern, von den Grundeigenthi-

mern #u nd von den Nicht -Grund-

eigenthümern 2 nach ihrer Lei-
stungsfähigkeit beyzubringen sind?

Der Landtag beantwortete diese Frage
einstimmig mit Ja, und beschloß, daß
provisorisch bis zum nächsten Landtage das
Verhältniß des Einkommens vom Grundei-

genthum, zu dem Einkommen vom Nicht-

Grundeigenthum wie r. zu 2. angenommen

werden solle.

Vier und dreyßigste Sitzung

den aten Febr. 1821.

Gegenwärig 28. Abgeordncte.

Da in der gestrigen Sitzung das Ver-

hältniß des Einkommens vom Grundbesig,
gegen das Einkommen vom Nicht-Grund-

besitz festgestellt worden war; so giengen die
Berathungen des Landtags über zur Auf-
bringungsweise desjenigen, was vom Ein-



kommen des Nicht-Grundbesitzes zu erheben
sepn wird.

Die Section, welche zur Vorbereitung
der Steuerangelegenheit niedergesetzt war,
hatte verschiedene Aufbringungsarten vorge-
legt, nämlich:

I) durch Klassensteuern nach vorgängiger
Einschätzung des muthmaßlichen Jahres-
Einkommens;

2) nach Procent-Entrichtung in Gemäß-
heit der Abschätzung;

3) durch verschiedene Steuern für einzelne
Abeheilungen des Nicht = Grundbesiges,

als Kapital-Steuern, Besoldungssteuern
und eigentliche Gewerbssteuern.

Zur Realisirung dieses Vorschlags, soll-
ten über die Gewerbe = und Geschäftsthäki-

gen neue Rollen angefertigt werden, unter

Leitung der Ortsobrigkeiten, jedoch mit Zu-
ziehung der Abschätzer und mit Benutzung der

beny den Abschäbungs-Ergebnissen gemachten
Bemerkungen.

Das Directorium glaubte aber von die-

sem Vorschlage abgehen zu müssen, haupt-
sächlich auch, weil nach demselben die ver-

schiedenen Arten des Einkommens des Nicht-

Grundbesitzes, unter einander gemischt ange-

geben würden und also die Uebersicht der

verschiedenen Einnahmen erschwert werde,
welches letztere aber nicht blos der Contro-

le und der Vereinfachung der Administration

wegen, sondern auch zur Belehrung künftiger
Landtäge nothwendig und ersprieslich sey.

Dagegen schlug man vor: nach den An-

halte-Punkten, welche sich in den Abschsz-
zungsergebnissen, in den Registern der Per-

sonen -Steuer, und in den Heberegistern der
Kriegskostenbeiträge vorfänden, von dem

Landschaffts-Collegsum, für das Gewerbe und
die Gewerbsféhigkeit, nach der Verschieden-
heit der Lokal-Verhältnisse eine Scala auf-
stellen zu lassen, um dadurch die einzelnen

Individuen der einzelnen Klassen der Staats-
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unterthanen, unter sich selbst in ein richti-
geres Verhältniß zu bringen. Die Grund-
fätze einer solchen Scala waren dem Land-

tage zur Prufung vorzulegen, um nach de-
ren Genehmigung darnach verfahren zu kön-

nen. Dieß sey der einzige Weg, die allge-
meine Besteuerung in kurzer Zeit zur Aus-

führung zu bringen.
Durch die ausführliche Discussion über

diesen Vorschlag bildeten sich zweny Haupt-
meinungen: die eine hielt es für räthlich,
daß die Einschätzung durch das Landschaffts-
Collegium nach anerkannten allgemeinen
Grundsätzen, mittelst einer geprüften Scala
geschehen möge; die andere aber gieng da-

hin, daß man durch die Abschhungsbehör=
den, eine Revision der Abschätzungslisten

vornehmen lassen und mit Zuziehung der

Obrigkeiten ein richtigeres Verhältniß her-
zustellen versuchen solle.

Die weitere Berathung und Beschluß-
nahme, wurde, da sich in der Discussion
noch immer neue Gründe und Gegengründe

bildeten, einer der folgenden Sibzungen vor-

behalten.

Fünf und dreißigste Sitzung

den zten Februar 1821.

In Gegenwart von 28. Abgeordneten.

Es machte ein Abgeordneter die Mo-

tion, daß die Aufhebung des im Neu-

städtischen Kreise bestehenden Gesetzes, daß
ein vom Bauernstande herkommender Lehr-

ling nicht eher in die Lehre ausgenommen
werden solle, als bis er durch ein obrigkeit-

liches Zeugniß bewiesen, daß er von seinem

14ten Jahre an J. Jahre lang im Innlande

bey der Landwirthschaft, und darunter 2.

Jahre bey seiner Gerichtsobrigkeit gedient
habe, in Antrag gebracht werden möge.
Die Berathung über die Sache wurde auf
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den Vortrag über die Innungsangelegen-

heiten vom Landtage verwiesen.
Nunmehr kam es zum Vortrage eines

höchsten Decrets vom r#2ten Januar 182 T., die
Verbesserung des Eisenachischen Landgestütes
betreffend. Die Hindernisse, welche dem Em-
porkommen des Marksuhler Gestütes auf
mancherley Weise entgegen wirken, und die

Berücksichtigung der dermaligen Kassenver-
hältnisse, brachten den Landtag zu der Mei-
nung: daß der zur Erhaltung und Verbes-

serung des Marksuhler Gestütes erforderliche
Zuschuß aus der Landeskasse nicht verwilliget
werden könne. Dagegen aber beschloß er

mit einer überwiegenden Mehrheit der Stim-

men, in der deohalb abzugebenden Erklä-

rungsschrift Se. K. H. den Großherzog zu
bitten, nicht blos zur Belebung der Pferde-

zucht, sondern vielmehr zur Belebung aller
Zmeige der Industrie Präámien auszusetzen,
welche mehr das Ehrgefühl als Gewinn-
sucht erwecken könnten.

Sechs und dreißigste Sitzung

den aSten Februar 1821.

Gegenwärtig 25. Abgeordnete; (drey waren durch

Krankheit abgehalten.)

Nach mehreren nachträglichen Bemer-
kungen über die Verhandlungen der letzten
Sitzung wurde die Erklärungsschrift über

das neue Impost-Regulativ (Beylage CC.)

vorgelesen.
Ein ausführlicher Vortrag, wie der land-

ständische Antrag vom 2#1sten Decbr. 1818.,
die Vergütung der Kriegslasten und

die Deckung des Etapen-Aufwan-
des betr. (s. Dornburger Verhandlungen

S. 832.) zur Ausführung gekommen sey,
füllte einen großen Theil der heutigen Sit-
zung aus; und die Entscheidung der Frage:

wie der deshalb aus der Haupt-Landschaffts-

Kasse entnommene Vorschuß wieder beyzu-
bringen, und wie der dießjährige und

künftige Etapen=Aufwandzudeckenseyn
werde? wurde bis zur weiteren Berathung

über die Etats ausgesetzt.

Bey einem weiteren Vortrage darüber:
daß außer den unter der Verwaltung der

Großherzogl. Landes-Direction stehenden
Rechnungen, welche verfassungsmäßig unter
Concurrenz des landständischen Rechnungs-
ausschusses justificirt werden müssen (die über
den Landstraßen= und Uferbau), alle unter

genannter Landesbehörde geführten Rechnun-
gen zur Vorlage an den versammelten Land-

tag jeder Zeit in Bereitschaft gehalten würden
und auf Verlangen vorgelegt werden sollten;
entstand die Frage: ob nicht die Justification
auch dieser übrigen Rechnungen, so weit sie ihre
Einnahme aus Landesmitteln bezögen, unter

landständischer Mitwirkung erfolgen müsse?
Nach längerer Discussion hierüber vereinigte
sich der Landtag dahin: daß es bey dem,

auf jene Rechnungen sich nicht erstreckenden
Inhalte der §.F. r05. und lo8. des Grund-

geseges und bey der biöherigen Einrichtung,
nach welcher die, ohnehin mehr den Rech-
nungsführer betreffende, Justification jener
Rechnungen ohne landständische. Mitwirkung
erfolgte, ferner bewende.

Ein hierauf vorgetragenes Gesuch des
Gastwirthes Schönherr zu Weimar:
daß für die ihm im Jahre 1813. übermäßig
zugetheilte Einquartierung eine angemessene
Vergütung in Antrag gebracht werden mö-
ge, ohne daß er den ihm vorbehaltenen

Rechtsweg zu betreten genöthigt werde, wur-

de als unzulässig betrachtet.

Eine Anzeige der Gebrüder Bou-

tin zu Nöda: daß ihr dasiges Ritterguth
auf die Liste der mit Landstandschaft. verse-

henen Güther eingetragen worden; wurde,
da sich nach Inhalt des F. 14. des Grund-



gesetzes hierbey nichts zu erinnern fand, zu
den Akten genommen.

Endlich wurde der Inhalt des hochsten
Decretes vom roten Dechr. 1820. No. 1.,

(s. Beylage U.) die Beschwerde der
ehemaligen Reichs-Ritterschaftli-
chen Guthsbesiher, ihre Besteuerung
betreffend, vorgetragen. Der Landtag ver-

einigte sich dahin: daß diese Mittheilung
den landständischen Antrag in der Interces-
sional-Schrift vom 3ten Febr. 1819. No.

I. (Dornburger Verhandlungen S. 470.)
erledige, und bey dem vorbehaltenen, auch
bereits betretenen Wege Rechtens, ein Meh-
reres zu erwirken, man sich weder veranlaßt

sehen noch für berechtiget halten könne.

Sieben und dreißigste Sitzung

den öten Febr. 1821.

Gegenwärtig 26. Abgeordnete.

Der Vortrag aus einem höchsten De-
trete vom l6ten Novbr. 1820. und dessen

Beylagen, über die Umarbeitung des

die Brand-Versicherungsanstalt
betreffenden Patentes unmd über einige

einzelne bey dieser Anstalt vorgekommenen
Maaßregeln, (Beylage DIl). und Unterbey-
lagen a. und b.) veranlaßte folgende Be-

rathungen und Beschlüsse.
Nach kurzer Erzählung der Geschichte

dieser Anstalt in den Weimarischen Landen,
deren Vereinigung in den drey Kreisen der
alten Lande durch ein unterm 12ten Dechr.

1800., nach vorgängiger landständischer Be-
rathung, erlassenes, die Gesetze des Insti-
tuts neu bestimmendes Patent, und deren

spätere Erstreckung auf die neuen Gebiets-

theile, wurde vorerst die Frage aufgewor-
fen: ob nur Eine Anstalt dieser Art für

das gesammte Großherzogthum bestehen dür-
fe? oder ob es moglich und räthlich sey,
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verschiedene Institute für die einzelnen Kreise
zu errichten?

Von mehreren Seiten sprach sich der
Wunsch aus, daß eine Trennung dieser An-
stalt nach den verschiedenen Kreisen möglich
seyn mochte, weil, wie die neuesten unglück-
lichen Erfahrungen bewiesen hätten, eine
Gegend mehr als die andere, wahrscheinlich
wegen weniger feuerfesten Bauart, Brand-
schäden ausgesetzt sey, deren Vergütung je-
nen Districten, wo dergleichen Unglücksfälle

weniger vorkommen, zu hart erscheinen müsse.
Dagegen suchte man durch die Geschichte
des Instituts in den Altweimarischen Lan-
den seit den Jahren 1770. zu beweisen, wie

veränderlich und ungegründet Klagen dieser
Art wären, und bemühte sich zu entwickeln,
wie nothwendig für das Fortbestehen der

Anstalt, ein größerer Umfang derselben sey.
Aus diesem Gesichtspunkte wurde die Tren-

nung der Anstalt in mehrere einzelne, ein-

stimmig für unzulässig erklärt, und auch die
fernere Frage: ob einzelnen Districten oder
Individuen eine Absonderung von der An-

stalt gestattet werden könne? durch 23. Stim-
men gegen 3. verneinend beantwortet, indem

die Mehrheit diese Anstalt, wegen des auf
jedem Hause ruhenden Steuer-Kapitals und
wegen des Interesses des Staats an dem

Wiederaufbau abgebrannter Häuser, für ei-
ne nothwendige, und wegen Beförderung je-

nes Zweckes, für eine wohlthätige erklärte,
welche nur durch die Theilnahme Aller am

wenigsten drückend werde, und der kein Ein-

zelner sich entziehen könne.
Referent trug nun den Innhalt des neuen

Gesetzesentwurfs summarisch und mit kürz-
licher Angabe des Innhalts jedes einzelnen.
§. vor und gieng sodann zur Prufung der

einzelnen F.§. uber, welche hierbey, unter
Vergleichung des neuen Entwurfs mit dem

Alteren Patente vom rten Decbr. 1809.,

wörtlich vorgelesen wurden.
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Bey F. r. dessen erste Bestimmung
durch die bereits erfolgte Abstimmung ge-
nehmigt war, trat man den aufgestellten

Ausnahmen aus dem Grunde bey, weil der

Wiederaufbau dieser Gebäude, in so fern er
den Landeskassen zur Last fallen sollte,
eher von allen Staatsbürgern, als nur aus

den Mitteln der Häuserbesitzer,zubestreiten
seyn würde.

Bey §. 2. wurde die Berücksichtigung

des früheren landständischen Antrags, we-
gen Versicherung der Glocken und Thurm-

uhren (s. Dornburger Verhandlungen S.
184.) dankbar anerkannt.

Zu F. 3. geschah Vortrag von dem in

den mitgetheilten Abten en#haltenen Vorschla-
ge, daß alle Huser, welche durch ihre Bau-
art oder Baustoffe größere Feuersgefahr be-

wirken, zu einem höheren Beytrage nach
Procent eingezeichnet werden sollten. Dieser
Vorschlag war bereits bey den Landesbehörden

durch Stimmenmehrheit verworfen worden und
der Landtag trat diesem bey, weil eine ge-

naue Bestimmung der größeren oder gerin-

geren Feuergefährlichkeit und des hiernach zu

leistenden größeren oder geringeren Beytrags
zu viele Weiterungen veranlassen werde und

sast unmöglich seyn, auch der ärmere Theil
der Einwohner, welcher die schlechtesten Häu-
ser besige, nach Verhältniß am härtesten ge-
troffen werden würde.

Die in dem neuen Entwurfe beliebte hs-

here Einzeichnung des Kapitalswerths der
Häuser von Feuerarbeitern mit resp. 200

rthlr. und too rihlr., wurde durch 24.
Stimmen gegen 2. wieder auf die im alten

Patente bestimmten Summen von resp. 100

rthlr. und 50 rthlr. herab gesetzt.
Die im F. 6. jedem Hauseigenthümer

serner nach elassene Frepheit, sein Haus
nach seinem eigenen Gutbedünken anzuschla-
gen und mit der von ihm selbst bestimmten

Summe beym Institute einzeichnen zu

lassen, erweckte doppelte Zweifel, einmal,
ob diese Freyheit bisher schon stattgefunden
habe? und dann, ob solche nachzulassen,
räthlich seyn könne? Der erste, von einzel-
nen Abgeordneten, nach den aus ihren Dis-

trikten gemachten Erfahrungen, aufgestellte
Zweifel, wurde durch den klaren Inhalt des

Altern Patents widerlegt, und dabey bemerkt,
daß, wo die Bestimmung der Einzeichnungs-

Summe nicht zunächst der Willkühr des

Eigenthümers überlassen worden, solches ge-
gen das Gesetz geschehen sep, dieses aber
dennoch bisher bestanden habe. Allein die
zweyte Frage erweckte eine lange Discussion,
indem die von der Großherzogl. Landes-

Direction 2ten Section, in den Akten aus-

gesprochenen und bey der fernerern Bearbei-
tung der Sache von mehreren Seiten unter-

stutzten Gründe dafür: daß jedes Haus mit
2/3. oder /A. seines taxirten Werthes ein-
gezeichnet werden müsse; von großer Wich-
tigkeit erschienen. Für die Einzeichnung
nach einem bestimmten Werthe wurde be-

sonders die dadurch zu erwirkende gleichmé-
ßigere Vertheilung der Beyträge und die
Beförderung des Wiederaufbaues, der bey
geringer Assecurations-Summe oft unter-
bleibe, angeführt; dagegen aber bemerkt,
daß eine Taration großen Schwierigkeiten
ausgeseht seyn werde, und daß der bey die-

ser Anstalt ohnehin nöthige Zwang der
Theilnahme nicht noch auf die Summen aus-
gedehnt werden dürfe und kein hinlänglicher

Grund vorhanden sey, die zeitherige Frey-
heit noch mehr zu beschränken, indem bey
einer niedrigen Einzeichnung, die geringen
Beyträge durch den geringen Betrag der
dereinstigen Entschädigung compensirt wür-
den. Der Beschluß über diese wichtige Fra-
ge wurde, da die Sitzungszeit längst ver-

slossen war) bis zur nächsten Sibung aus-
gesetzt.



Acht und dreißigste Sitzung

den 7ten Februar 1821.

Gegenwartig 28. Abgeordnete.

Der Vortrag und die Verhandlungen
über die Brandversicherungs = An-

stalt wurde fortgesetzt. Zunächst wurde die
Frage aufgeworfen: ob es nicht räthlich sey,
im Großherzogkthume gar keine besondere

Anstalt dieser Art bestehen zu lassen, son-
dern sich in der Gesammtheit aller Häuser-
besitzer, an eine auswärtige größere An-

stalt anzuschließen? Die Gründe, welche die
möglichste Erweiterung einer solchen Anstalt
erforderten, sprachen für die bejahende Ant-
wort jener Frage.

Dagegen aber wurde der Wunsch der

Selbstständigkeit ben dieser Anstalt und daß
man allein von einer inländischen Direction

abhánge, so wie die Rücksicht, daß dann viel

Geld außer Land gehen werde, auzgespro-
chen und die Frage durch 10. Stimmen ge-
gen 12. verneinend beantwortet.

Hierauf kam man auf die gestern un-

entschieden gebliebene Frage zurück: ob die
Einzeichnungs-Summe der eigenen Bestim-
mung des Eigenthümers überlassen seyn sol-
le? Dafur, daß diese Freyheit ferner beste-
hen möge, wurde insbesondere der Grund
wiederholt, daß die Taration aller Hau-
ser sehr kostspielig und wegen der den Ta-

ratoren vorzuschreibenden Grundsätze sehr
schwierig seyn, endlich aber doch höchst usl-
gleich ausfallen werde, daher der, wiewohl
nur scheinbare Nachtheil unverhältnißmäßi-
ger Beyträge doch nicht vermieden werden
würde.

Dagegen verkannte man nicht, daß die

Einzeichnung mit höherer, dem Werthe der

Häuser sich nähernden Summen Hochst
wünschenswerth sey. Dieß führte zu der

Frage: ob der Eintritt in eine fremde An-

stalt zu gestatten wäre? Mehrere Mitglieder
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hielten dieses ebenfalls für zulässig und zu
möglichster Erhaltung der Freyheit des Ei-
genthums für nothwendig, ohne von der

niedrigen Einzeichnung, wodurch der Kasse,
bey dereinstiger Vergütung, auch nur eine

geringe Entschädigungs -Summe erwachse,
einen Nachtheil für die Anstalt zu befürch-
ten; allein die Mehrheit glaubte dem, beym

Mangel einer nicht ausfuhrbaren Taration,
dennoch zu befürchtenden Nachtheile einer zu
niedrigen Einzeichnung nur durch ein solches
Verbot vorbeugen zu können, und so wurde

(nachdem ein Mitglied wegen Unpäßlichkeit
die Siczung hatte verlassen müssen,) durch
16. Stimmen gegen 11. entschieden: daß

der Eintritt in eine fremde Anstalt (ruck-

sichtlich der Häuser) durchaus verboten seyn
müsse; und hierauf durch 21. Stimmen ge-

gen 3.: daß die Bestimmung der Einzeich-

nungs-Summe bey der inländischen Anstalt,
der Willkühr des Hausbesihers zu überlas-
sen sey und nur bey zu hoher, die Besorg-

niß einer Gefährde erweckenden Einzeich-
nung eine Taration eintreten dürfe; und daß
da, wo eine willkührliche Angabe der Sum-

me bey der ersten Einzeichnung nicht nachge-
lassen werde, solche noch jetzt zu verstatten
sey. Rücksichtlich der, Robilien hielt man
den Eintritt in fremde Anstalten, neben je-
nen Beschlüssen, für unbedenklich, weil da-

bey überall eine Bescheinigung des Werthes
der Mobilien erfordert werde, und also die
—ohnehin ungern zu berührende — Be-

sorgniß, daß bey einer zu hohen Einzeich-
nung der Mobilien, der Werth des Hauses

dem Eigenthümer gleichgültig werden könn-
te, auf keine Weise eintrete.

Obgleich nun noch gegen das beschloßene

Verbot des Eintritts in fremde Anstalten,
rücksichttich der Häuser, erinnert wurde,
daß bereits viele Hauöbesitzer Mitglieder sol-
cher fremden Anstalten wären, welches bis-
her in den alten Landen mit Einwilligung
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des Landschaffts-Collegiums, in den neuen

Vandestheilen aber unbedingt erlaubt gewe-
sen sen, und daß diesen um so weniger der
Austritt zur Pflicht gemacht werden könne,

als sie vielleicht schon im voraus auf län-

gere Zeit hinaus bezahlt hätten; so wurde
es dennoch bey dem Beschlusse eines all-

gemeinen Verbotes für die Zukunft be-
lassen und nur noch hinzu gefügt: daß den-

jenigen, welchebis jetzt mit gesetzlicher Er-
laubniß in einer fremden Anstalt waren,

nur zu gestatten sen, noch die Zeit, für
welche sie im voraus bezahlt hätten, in sel-

biger zu bleiben; denn die Sicherheit, wel-

che sie mit den bis dahin geleisteten Bey-
trägen dort erkauft häátten, werde ihnen nun

in der inländischen Anstalt, sobald sie sich
nur bey selbiger mit gleicher Summe ein-

zeichnen wollten, ebenfalls gewährt.
Bey der hierauf fortgesetzten Prüfung

der einzelnen §.5. des Entwurfes, führte
zu F. 17. die Frage: ob die Brandentschä-

digungs= Summe nur unter der Voraus=

setzung des Wiederaufbaues zuzugestehen seyn?
zu einer längeren Discussion. Die für die
unbedingte Auszahlung derselben, in den
Akten aufgestellten Gründe, wurden durch
die Nothwendigkeit für die Erhaltung der
auf den Hausern Fruhenden Steuern und

Hopotheken und für den, sowohl deßhalb
als wegen allgemeiner polizeplicher Rücksich-
ten zu befördernden Wiederaufbau der Häu-
ser möglichst zu sorgen, widerlegt, und (ben
nur 26. Mitgliedern) wurde durch 23.

Stimmen gegen 3. entschieden, daß es bey

der Bestimmung des J. zu lassen sey.
Der im F. 21. vorgeschlagene eiserne

Fonds fand die Zustimmung des Landtags
nicht, vielmehr hielt derselbe einstimmig für
räthlicher, daß es bey der bieherigen Ein-

richzung, nach welcher jährlich soviel Bey-
träge erhoben werden, als die vorkommen-

den Entschädigungs-Leistungen betragen, be-

wenden möge, und für außerordenkliche Fäl-
le ungewöhnlich hoher Beyträge, wie im vo-

rigen Jahre, (deren nähere Bestimmung
nicht in festen Zahlen augzusprechen, son-
dern dem jedesmaligen Vorschlage der Di-

rection zu überlassen sey,)) von der landes-

fürstlichen Anordnung und der, allenfalls
durch ein Circular zu erwirkenden Zustim-

mung des Landtags erwartet werden müusse,

ob diese ungewöhnlich hohen Beyträge alle
in Einem Jahre auögeschrieben oder Vor-

schußweise durch eine Anleihe zu decken
wären.

Zu der im F. 27. festgesetzten doppelten
Strafe, ertheilte der Landtag, mehrerer da-
gegen aufgestellten Bedenken ungeachtet, sei-
ne Zustimmung.

Schlußlich wurde noch aus dem hochsten
Decrete (Beplage 1) D.) und den ihm bey-

liegenden Akten vorgetragen, wie nach den

eingegangenen Erkundigungen und ange-
stellten Berechnungen, die Aemter Geisa und
Dermbach aus ihrem früheren Assecurations-
Verbande nur 3 fl. 14 Kr., die Aemter

Vacha, Frauensee, Volkershausen und die 4.
Friedewald'schen Ortschaften aber, aus der

Versicherungsanstalt, in welcher sie sich frü-
her befunden, höchstens nur 100 rthlr. 8

gr. 3 pf. noch zu fordern haben würden;
daher der Landtag nicht für räthlich fand,
auf weitere Vorschritte deßhalb anzutragen.

Neun und dreißigste Sitzung

den Zten Febr. 1821.

Gegenwärtig 29. Abgeordnete.

Nachträglich zu den Verhandlungen über
die Brandversicherungs = Anstalt

wurden noch die beyden, in dem durch das
höchste Decret vom röten Novbr. 1820. dem

Landtage zugefertigten Berichte des Groß-
herzoglichen Landschaffts = Collegiums (Bey-



lage DD. und #.) enkhaltenen Anfragen be-
rührt:

zrn der Ort Oldisleben zur Theilnahme

an dem hiesigen Brand-Assecuranz-Justi=
tute anzuhalten seyn dürfte? und ob zum

Auswande für die Feuerlöschungs-Anstalten,
die Nicht-Hausbesitzer, vielleicht nach Klas-
sen und nach dem Maaßstabe des von ihnen

bezahlt werdenden Miethzinses zur Mitlei-

denheit zu ziehen wären?
Bey der ersten Frage fand der LKandtag

zwar kein Bedenken, dem Orte Oldisleben

den Beytritt zu der inländischen Anstalt zu

gestatten und seine Einwilligung hierzu im
voraus zu ertheilen, jedoch ihm eine Ver-

bindlichkeit dazu aufzulegen, ehe die beson-
deren Verhältnisse dieses Ortes genügend be-

rücksichtiget worden wären, hielt er für be-

denklich.
Die zweyte Frage wurde einstimmig

verneinend beantwortet, weil Nicht-Hausbe-
sitzer überhaupt in keiner Verbindung mit
dieser Anstalt stehen, einen besonderen Fonds
und eine besondere Verwaltung aber wegen

der zu den böschanstalten nöthigen Beyträáge

einzurichten, nicht räthlich erscheint.
Hierauf wurde eine die Besteuerung

der ehemaligen Reichsritterschaftl.
Districte betreffende, von dem Abgeord-

neten aus diesen Districten übergebene, Vor-

stellung abgelesen, dur#bh welche der Land-
tag aufgefordert wurde, daß er, gegen seine
in der 36ften Sitzung über diesen Gegen-
stand gefaßte Ansicht, den von den vormals

Reichsrirterschaftl. Gutysbesitzern ausgespro-
chenen Wunsch, in dem hinlänglich nachge-
wiesenen Besitze der Steuerbefreyung erhal-
ten zu werden, unterstützen möge, indem
die ihnen geschehene Anforderung von Steuern
weder auf den Statum quo von 1806.,

nach welchem ihre Districte überwiesen wor-
den, gegründet werden könne, weil sie da-
mals noch keine Steuern entrichtet hätten,
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noch auf die Verhältnisse der Jahre 1813.
1814. 1815. und 1816., weil in diesen

Jahren die jetzt geforderten, sogenannten
Eremten-Steuern ebenfalls nicht bezahlt wor-

den wären, noch auf die im Großherzog=
thume angenommenen Grundsähe einer allge-
meinen Besteuerung, weil diese verfassungs-
mäßig noch zur Zeit nicht zur Anwendung
gekommen seyen, auch eine Entschädigung
voraussetzten.

Nach nochmaligen Discussionen über die-
sen Gegenstand kam der Landtag auf seine
in der Erkläárungsschrift d. c. Dornburg

29. Januar 1870. (s. Dornbr. Verhandl.
S. 447. unter No. 2.) ausgesprochene An-

sicht zurück und konnte sich, da dort bereits

die rechtliche Ausführung der behaupteten
Frepheit vorbehalten, auch der Weg Rech-
tens inmittelst wirklich betreten worden und

jetzt nicht einmal eine Beschwerde über ver-

weigerte Justiz, die eine Intercession veran-

lassen könnte, vorliege, nicht für ermächti-
get halten, auf etwas weiteres anzutragen.

Man gieng nun über zu dem Vortrage

eines höchsten Decretes vom Z#usten Decbr.

1820. (Beylage KE.) und dessen Beylagen,
den Landstraßenbau betr. Mit Bezie-

hung auf die Erklärungsschrift d. d. Dorn-

burg 5ten Januar 1870. (s. Dornbr. Ver-
handl. S. 30 r. flg.) wurde zuerst der Zu-

stand der Chausseebau-Kassen am Schlusse

des Jahres 1818. nach den Resultaten der

nunmehr völlig berichtigten Rechnungen nach-
gewiesen, wodurch der Landtag zu der Ue-

berzeugung gelangte, daß die deöhalb fr#-
her erregten Zweifel nunmehr für erledigt zu
achten wären.

Die ferner geschehene Nachweisungder
Minderung aller im Jahr: 1878. auf jenen
Kassen ruhenden bedeutenden Schulden, bis

auf die Summe von 15,000 rthlr., welche
Minderung durch die früheren ansehnlichen
Verwilligungen und durch die sehr beträcht-
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liche Elnnahme an Chaussee-Geldern, möglich
geworden, war dem Landtage hochst er-

freulich.

Bey dem ferneren Inhalte des höchsten
Decretes, nach welchem jetzt jene 15,000
rthlr. Schulden auf die Haupt-Landschaffts-
kasse übernommen und jährlich noch S00

Gthlr. (die früheren Verwilligungen betrugen
jahrlich 14,000 rthlt.) zu dem Chaussee-Bau
im Ganzen, oder, wenn jene Schulden nicht
übernommen wurden, jahrlich 6500 rthlr.
verwilligt werden mochten, wahrend doch,
nach einer mitgetheilten Uebersicht, in den

nachsten drey Verwilligungsjahren, neben sehr
bedeutenden Besserungen, noch betrachtliche
neue Baue unternommen werden sollten;

konnten die von der Section ausgesproche-

nen Ansichten, auf der einen Seite, daß

bey dem dermaligen Zustande der Chaussee-
Kassen und der dagegen für die Landschaffts-
Kassen anderwärts von neuem erwachsenden

Mehrausgaben, für jetzt gar keine neuen

Verwilligungen zu jenem Zwecke zulässig
seyn dürften, auf der andern Seite, daß
dem Lande durch den erweiterten Chaussee-Bau

großer Bortheil erwachse, und es sehr nach-
theilig werden könne, wenn man die an

mehreren Orten begonnenen Baue aussetzen
oder auch nur verzögern wolle, nicht so-
gleich zu einem Beschlusse führen. Bey viel-
seitigen Bemerkungen und Erwägungen über
diesen Gegenstand, wobey die wohlfeile Ad-
ministration im Eisenachischen und im Neu-

städtischen Kreise, als die Folge perfön-
licher Aufopferung, dankbar anerkannt wur-

de, geschah auch der Vorschlag, daß man

auf Herabsetzung der hohen Chaussee-Gel-
der, und auf Einführung des Current-Gel-
des bey den Einnahmen, antragen ms-

ge. Diesem Vorschlage wurde jedoch, als
noch zur Zeit unräthlich, von mehreren Sei-

ten widersprochen, und der Beschluß sowohl

hierüber als über die zu verwilligenden Sum-
men, bis zur nächsten Sitzung ausgesetzt.

Vierzigste Sitzung

den 9. Februar 1821.

In Gegenwart von 20. Abgeordncten.

Die Berathungen über den Landstra-
ßenbau wurden fortgeseht. Der Landtag
gieng nochmals näher ein auf die in der
Dornburger Erklärungsschrift vom öten Janr.

1810., über die Verhältnisse der verschiede-
nen Chausseebau-Kassen und über die Wirk-

samkeit des Landtags bey diesem Zweige der
Administration, aufgestellten und größten
Theils sanctionirten Grundsäte, und verei-

nigte sich wiederholt dahin, daß sämmtli-
che Chaussee-Gelder, als in Eine gemein-

schaftliche Kasse fließend, betrachtet werden
mußten, daher die in dem einen Kreise ein-

genommenen Gelder auch in einem andern

Kreise, wo Baue besonders nothwendig woä-
ren, verwendet werden könnten, und daß

der Landtag über die vorzunehmenden Baue

selbst keine nähere Cognition anzustellen ha-
be, sondern solche lediglich der administrati-
ven Behörde und der höchsten Anordnung

überlassen müsse; jedoch vorbehältlich des
Aten landständischen Rechts.

Bey der ferneren Berathung über die
neue Verwilligungs-Summe wurden die gestern

schon für und wider berührten Gründe noch-
mals erwogen und obgleich der Uebernahme

der jetzt noch vorhandenen 15,000 rthlr.
Schulden entgegen gesetzt wurde, daß solche
Uebernahme mit jener früheren Erklárungs=
schrift nicht im Einklange stehen würde und
lieber die Abzahlung dieser Summe bey der

Chaussee-Kasse selbst noch einige Jahre hinaus
und bis nach Beendigung der jetzt nöthigen

Baue, zu verschieben sen; so sprach sich doch
bey der Mehrheit der Wunsch, als bey wei-



ten wichtiger, aus, daß bey den Chausset--
Kassen überhaupt gar keine Schulden contra-

hirt und gestattet würden, und bey der sich
immer mehr darstellenden Nothwendigkeit,
daß die angefangenen neuen Baue, beson-
ders im Neustädtischen Kreise, nicht unterbro-

chen würden, entschieden 20. Stimmen ge-

gen 9. für eine neue Verwilligung, und so-

dann sämmtliche Mitglieder einstimmig, daß
diese Verwilligung für die drey Verwilli-
gungsjahre zusammen, in der Uebernahme
der noch vorhandenen #1 5,000 rthlr. Schul-
den bestehen solle, und daß auf eine Herab-

setzung der Chaussee Gelder für jeßt nicht
anzutragen sey.

Ein und vierzigste Sihung

den roten Februar 1821.

Gegenwärtig 29. Abgeordnete.

Auf die schon gestern gemachte Anzeige
eines Abgeordneten aus dem ersten Wahlbe-

zirke der Ritterguthsbesitzer, wie er, wegen

anderer dringender Geschäfte genêthiget sey,
zu bitten, daß er nach Ablauf der nächsten
Woche von den dermaligen Landtagssitzun-

gen beurlaubt werde, wurde die Frage: ob

dessen Stellvertreter einzuberufen sey? zur
Entscheidung des Landtags, wie dieses schon
in mehreren früheren Fällen ganz ähnlicher
Art geschehen war, aucgesetzt und durch 2).
Stimmen gegen 5. verneinend beantwortet.

Hierauf wurde der Vortrag über den

Landstraßenbau fortgeseht. Referent
kam auf den dritten Hauptgegenstand des

angezogenen höchsten Decretes, den Entwurf
eines Regulativs über die Art und Weise

der Erhaltung der Chausseen als Straßen

1sster Klasse, ingleichen der Straßen 2ter
und zZter Klasse. (Beylage FF.) Die einzel-
nen §9. dieses Regulativs wurden mit Be-

rücksichtigung der von Großherzogl. Landes-

Direction dabey gemachten Bemerkungen,
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durchgegangen, ohne sich auf die fruher vom
Landtage dagegen gemachten Erinnerungen
(s. Dornbr. Landt. Verhandl. S. 399.)
und deren geschehene Beachtung, zu be-

schränken, sondern mit der Ansicht, daß der
ganze Entwurf, als eine neue Mittheilung,

nochmals in Berathung gezogen werden müsse.
Die im F. 2. auf früheren landständi-

schen Antrag weggelassene Verbindlichkeit der
Gemeinden, auch bey Chausseen in gewissen
Fällen Arbeiten für üblichen Lohn zu leisten,
war von Großherzogl. Landes Direction

wieder in Antrag gekommen und mußte um

so mehr zu einer neuen Berathung führen,
als in dem neuerlichen höchsten Decrete vom

21sten Decbhr. 1 820. auf dasjenige verwiesen
war, was in dem höchsten Decrete v 28sten

Januar 1819. (s. Dornbr. Landt. Verhandl.
S. 103. und 405.) zu jenem F. bereits be-
merkt worden. Der Landtag konnte sich je-
doch, weil die Kommunen, die an Chausseen

liegen und denen jene Obliegenheit angeson-
nen werden würde, ohnehin auch mancherley

Nachtheile von dieser ihrer Lage haben,
ein solches Ansinnen aber, der gleichen Ver-

theilung der Lasten widersprechen würde,
und es, auch ohne jenen Zwang, den Be-

hörden möglich werden dürfte, noch niedri-
gere Accorde abzuschließen, nicht bestimmen,
von seiner früher gefaßten Ansicht abzuge-
hen. Er blieb solchem (s. Dornbr. Landt.

Verhandl. S. 400.) jedoch auch in sofern
treu, daß bey eintretendem Nothstande, die
anliegenden Kommunen allerdings zu den

nöthigen Diensten gegen Bezahlung ange-
halten werden könnten, und glaubte unter

„Nothstand“ eine durch ungewöhnliche Er-
eignisse erfolgte Hemmung der Straße ver-
stehen zu müssen.

Die Weglassung des in dem früher mit-

getheilten Entwurfe aufgenommenen C. 3.
(s. Dornbr. Verhandl. S. 385.) welcher die
Verbindlichkeit der Kommunen zu unentgeld-

lichen Hand= und Spanndiensten auf den
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durch ihre Orte führenden Chaussee-Strek-
ken betraf, gab die Veranlassung zur nähe-
ren Prüfung der mehreren von Großherzogl.

Landes-Direction deßhalb aufgestellten Be-
merkungen, daß namlich

1) den Kommunenwenigstens die Verbind-
lichkeit auferlegt werden möge, auf den
durch ihre Orte führenden Chkaussee-
Strecken den Schlamm und Unrath weg

zu schaffen und die neben jenen Strecken

nöthigen Abzugögräben zu unterhalten,
2) daß überhaupt alle an die Chaussee an-

grenzenden Grundstücksbesitzer gehalten seyn
sollten, den von den Chausseen abgeräum-

ten Koth auf ihre Aecker aufzunehmen,
indem außerdem dessen Wegschaffung an

entlegene Orte, der Kasse zu großen Auf-
wand mache, und daß

3) die neben den Chausseen, oft zu deren
Naachtheil, aufgeführten neuen Häuser-

baue, ferner nur mit Genehmigung der

Chaussee -Kommission verstattet würden.
Der Landtag genehmigte diese drey Vor-

schläge, jedoch mit dem Zusatze zu 3., daß
die Entscheidung von der Großherzogl. Landes-
Direction selbst ausgehen möge, und zu 2.,
durch 21. Stimmen gegen 8. nur mit dem

Zusatze, daß wo das Chaussee-Material den

Feldern Nachtheil bringe, statt der vorge-
schlagenen Verbindlichkeit der einzelnen an-

liegenden Grundstücksbesitzer, die Kommun,
durch deren Flur die Chaussee läuft, ver-
bunden seyn solle, einen möglichst nahe lie-

genden Platz zu Aufnahme des Chaussee-
Kothes anzuweisen.

Beym F§. 3. des neuen Entwurfs kam

der Landtag überein, daß wenn die auf ei-

nem, zum größten Theile, zur Chaussee ge-
nommenen Grundstücke ruhenden Steuern

und Zinsen, nicht auf den Ueberrest des
Grundstückes, weil dieser zu unbedeutend

sen, allein übergetragen werden koönnten,
(welches jeden Falls nur gegen Entschädi-
gung statt finden kann) die Steuern und

Zinsen abgeschrieben werden und die Steuer-
kasse ingleichen der Zinsherr pro ratsa an

der Entschädigungssumme participiren müß-
ten, wie denn diese Entschédigungssumme
überhaupt unter alle zu vertheilen sey, welche
Eigenthumsrechte an dem Grundstücke hätten.

er 4. wurde, ungeachtet vieler da-

gegen gemachten Erinnerungen, von welchen
mehrere als einzelne Beschwerden über Un-

gebührnisse an die administrativen Behörden
verwiesen werden mußten, ganz in der vor-

geschlagenen Maaße belassen.
Bey F. 8., die Besserung der Straßen

2ter Klasse betr., wurde zwar, nach langer
Discussion, durch 18. Stimmen gegen 8.

(#. Mitglied hatte die Versammlung ver-

lassen) entschieden, daß die von Großherzogl.
Landes-Direction in Vorschlag gebrachte
Verbindlichkeit der Ritter= und Freygüter,
zu der Wegebesserung mit beyzutragen, zwar

nicht als eine allgemeine Bestimmung im
Gesetze aufgenommen werden könne, weil
dadurch alle einzelnen Recesse und Verträge
über diesen Gegenstand, umgestoßen werden
würden, auch daß, was jetzt an vielen Or-

ten freywillig geschehe, künftig verhindert
werden könnte; jedoch solle auf freywillige
Theilnahme der Großherzogl. Kammergüther
angetragen und die Hoffnung ausgesprochen
werden, daß kein Guthébesitzer sich der
Theilnahme an der Besserung der auch ihn

angehenden Wege entziehen werde. Diesjeni-
gen Recesse, nach welchen Guthsbesitzern die
Wegebesserung ausschließlich obliegt, werden
durch . 14. des Regulativs, so wie jene,
geschutt.

Bey F. 10. erkannte der Landtag die

Berücksichtigung seines früheren Antrags
dankbar an.

Da die Sitzungszeit längst verflossen
war, so konnten die Verhandlungen über

den Landstraßenbau heute noch nicht beendi-
get werden.



Beylage I. zu No. 8. des Regierungs-Blatts. 1/7

Beylage Cc.

Unterthänigste Erklärungsschrift
vom gten Februar 1821.

das neue Impost-Regulativ betr.

Ihro K. H. haben mittelst höchsten
Decrets vom Isten November 1820. den

Enewurf eines neuen Finanz-Gesetzes, wel-

ches an die Stelle des Imposts und der

Tranksteuer Eine Abgabe treten lößt,
dem getr. Landtage zu seiner verfassungs-

mäßigen Erklárung gndigst vorlegen lassen.
Er hat diesem, alle Staats-AUntertha-

nen des Großherzogthums betreffenden Ge-

genstande seine ungetheilte Aufmerksamkeit
gewidmet, und erlaubt sich nun unterthänigst,

die ihm bey näherer Prufung der einzelnen
Paragraphen des Gesetzesentwurfs nöthig
erschienenen Erinnerungen in Folgendem ehr-
erbietigst vorzutragen.

Zu den General-Vorschriften.
Zu g. 1.

Um jeder Mißdeutung vorzubeugen, durf-
te es rathlich seyn, die Worte: „indirecten

„und“ ingleichen die ferner folgenden: „mit
„Ausnahme jedoch des Stempels und der
„Transito-Abgabe, da wo die letztere üb-

„lich ist“ wegzulassen.
Zu

In denen Stellen, wo das neuere Ge-

setz von dem ältern im wesentlichen nicht
abweicht, möchte die Fassung der Paragra-
phen wie in dem ältern um deswillen bey-

zubehalten seyn, weil sie kurz und übersicht-
lich ist, und jeder Staats-Unterthan, der
das ältere Impost-Regulativ kennt, sich in
dem neuen dann leichter findet.

Zu g. 7.
Wenn es hier heißt: „der Impost ist in

„guten kassenmäßigen Munzsorten zu ent-

„richten“ so glaubt der getr. Landtag höch-
ster Berücksichtigung anheim geben zu mus-
sen, daß der bey den Landeskassen be-
stimmte Werth der Kronenthaler an## thlr.
11 gr. den Bewohnern der entferntern Theile

des Großherzogthums nachtheilig ist, weil
er dort im Handel und Wanvdel 1 thlr.

14 gr. 2 pf. Current-Geld kostet, und im

Wechsel-Kours gegen Speciesthaler zu 1,3
thlr. immer mit 1 thlr. 12 gr. angenommen
wird.

Zu S§. 15.

Der getr. Landtag kann den Wunsch
nicht unterdrücken, daß gegen die Entschei-
dung des Landschaffts-Collegiums in Impost-

Defraudations-Sachen, Berufung an Groß-
herzogl. Landesregierung frey stehen ms-
ge, und es dürften, falls Ihro K. Hoheit
solches huldreichst genehmigen, nach den
Worten: „zum Bereich des Großherzogl.
„Landschaffts-Collegiums“ die Worte einzu-
schalten sepn:

„mit Vorbehalt der Berufung an Groß-
„berzogl. Landesregierung.“

Zu den Special= Vorschriften.

zum u'sten Kapitel,

Zu g. 2.

Die von Großherzogl. Landschaffts-Col-

legium zu Eisenach in Antrag gebrachte Ver-
rechtung von Haasen und hohem Wildpret
vermag der getr. Landtag, in Erwägung
mehrerer Gründe, nicht zu genehmigen.

Der angefügte Tarif in Bezug auf
Schlachtvieh erscheint hier und da unver-

hältnißmäßig hoch, und dürfte, mit Beybe-
haltung der übrigen Ansätze, in Folgendem

abzuändern seyn:
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ein Kalb bis zu einem

halben Jahre
ein Rind beyderley Ge-

schlechte von 1/2 Jah-
re bis zu 1 Jahre — 16 = —.

ein dergleichen von 1

—thlr. 6gr.—pf.

bis 2 Jahren l —. —

eine Kuh . 1 -- 16 —

ein Ochse von 2 bis 3

Jahren . 2 — — "6

ein Ochse von 3 bis 4

Jahren . 2 12 —"

ein Ochse über 3 Jahre 3 — —

ein Schwein über 1110

Pfund . .—-18-—-

ein Schwein unter 40 «
Pfund . — - 12- —-

ein Schwein unter 50
Pfund — 7 — -

ein Hammel oder
Schops . — 65. — --

ein Schaaß. . — 4-—-

Zu 8. 4.
Weil mehrere Falle denkbar sind, in wel-

chen es die Noth erfordert, ein Stuck Vieh
sofort zu schlachten, ohne daß man sogleich
einen Stechzeddel bekommen kann, so dürf-
ten dergleichen Nothfälle ausdrücklich vorzu-

behalten sepn.

Zum 2ten Kapitel.

Zu F. 2.

Schmierseife möchte aus einem doppelten
Grunde mit Impost nicht zu belegen seyn:
einmal um deßwillen, weil diese Abgabe we-

nig eintragen wird, vorzüglich aber weil
solche nicht den Fabrik-Herrn sondern den
Jabrik= Arbeiter trifft, welcher die Wolle
von ersterem roh erhäált, und sie für eigene
Rechnung waschen muß.

Zum Zten Kapitel.
u g. 1.

Was auslandischen in Gebinden kommen-

den Wein anlangt, so durfte zu Vermei-
dung von Collisionen und Defraudationen

jeder Eymer, ohne Berucksichtigung der
Sorte, Naumburger und Meißner Wein
mitbegrifsen, mit 4 thlr. zu belegen seyn.

In Betreff des Landweins ist der getr.

Landtag der ehrerbietigsten Meinung, daß
zur Aufhulfe des Weinbaues die eigene Kon-

sumtion, sowie das Ausschenken von seldbst-

erbautem Wein und Most Impostfrey blei-
ben, und beym Vertauf in Gebinden fur

jeden Eymer 8 gr. vom Kaufer entrichtet
werden moge.

Zu K. 4.
Da offenbar ein größerer Verkehr durch

gänzliche Aufhebung des Lagergeldes vom
Wein, erwirkt und dadurch mancher Vor-

theil erreicht werden kann, so tritt der getr.
Landtag der Meinung der Eisenacher Ab-

theilung des Landschaffts-Collegiums bey, daß
das Lagergeld von Wein gänzlich aufzuheben
sep. Den administrativen Behörden bleibt

übrigens die Anwendung einer andern sichern

Comtrolle lediglich überlassen.

Zum 4ten Kapitel.

u g. 1.

Aus dem doppelten Grunde, weil man

einmal bey sattsamer Essig-Fabrikation im
Lande des ausländischen Essigs füglich ent-

behren kann, und zweytens weil unter der

Angabe Essig viel fremder Branntwein ein-
gebracht und defraudirt wird, dürfte sich
die von dem getr. Landtage gewünschte Er-

hö ung der Abgabe für jeden Eymer aus-

ländischen Essig, ohne Unterschied, bis auf
1 thlr. 8 gr. rechtfertigen.

Zu F. 2. und 3.

Obgleich inländischer Wein=undBier-

Essig Impostfrey gelassen werden sollte,
weil ersterer weniger aus selbst erbautem als

aus erkauften Weine bereitet zu werden

pflegt, und daher, durch den Wein sowie



letzterer durch das Bier bereits verimpostet
worden ist, so erscheint es doch folgerecht
und zu Vermeidung von Defraudationen

rathsam, alle inländische Essig-Arten, ohne
Unterschied mit einer und derselben Impost-

Abgabe, und zwar mit 6 gr. für den Ey-

mer, zu belegen.
Zum Sten Kapitel.

u I.

So wunschenswerth es seyn mochte, eine

Minderung der Bier-Impost- Abgabe ein-
treten zu lassen, da gerade diese den ärmern

Theil der Staats-Anterthanen trifft, so
wenig ist dieses doch jeht schon moglich, und
wenn der getr. Landtag deßhalb die Be-
stimmung des ersten Paragraphen genehmigt,
so muß er:

Zu g. 2.

wunschen, daß zu mehrerer Belebung
der inlandischen Bierbrauereyen fur jeden
Eymer ausländisches Bier, ohne Unterschied
der Qualität, 1 thlr. 12 gr. Impost zu

erlegen sey.

Zu K6. 4.

Der getr. Landtag vermißt hier die Be-

stimmung des ältern Impost-Regulativs v.
öten Decbr. 1811. Cep. VI. J. 4., wo es

eißt:
! a, noch ungemalzte Gerste wird glatt

„gestrichen, das Malz aber entweder ma-
„Hig gehéuft gemessen, oder fünf Viertel
„glatt gestrichen auf einen Weimarischen

„Scheffel gerechnet“
und wünscht sie zu Vermeidung jedes mög-
lichen Irrthums auch in das neue Gesetz

aufgenommen zu sehen.

Zu K. 5.

Die gesetzliche Verordnung wirb nicht zu
umgehen seyn, daß den Müllern nicht ge-
stattet ist, vom Malz-Schrot die sogenann-
ke Mayl-Metze zu verlangen, sondern daß
sie sich mit einer Geldvergütung nach dem
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jedesmaligen Getraide-Markt-pteiße zu be-
gnügen haben, so wie solche von den Voli-

zey-Behörden durch öffentliche Blätter be-
kannt gemacht werden.

u . 6.

Nach Vorschrift der Tranksteuer= Ord-
nung d. d. Eisenach 24ten Oktbr. 1777.

Cap. III., K. 6. besteyt noch jetzt die, seht
nachtheilig einwirkende und die Konkurrenz
vermindernde Einrichtung, daß das Quan-

tum des Schuttes sewie des Gußes be-
stimmt ist, und von der Ausfsicht führen-

den Behörde sogar der Verkaufspreiß des

Bieres nach dem jedesmaligen Marktpreiße,
nicht nach dem Einkaufspreiße der Gerste,
regulirt wird.

Diese Einrichtung verhindert die Bele-
bung der Bierbrauereyen und ermuthigt kei-

neswegs zur Bereitung eines bessern Bieres.

Der getr. Landtag wünscht daher, daß
dieser Punkt der Eisenachischen Tranksteuer-
Ordnung auêdrücklich aufgehoben, und dage-
gen im Eisenachischen Kreise dieselbe Ein-
richtung wie im Weimar-Jenaischen Kreise
bestehen möge, nach welcher nur das Ein-

schutt-Quantum, aber keineswegs das Guß-
Quantum und der Verkaufêpreiß des Bie-

res, gesetzlicher Bestimmung unterliegt.
Jum öten Kapitel.

Zu K. 2.

Wenn jeder eingebracht werdende Eymer
Rum, Arrak und auslandischer Brannt-

wein einer Impost-Abgabe von 8 thlr.,
und jedes Maas fremder Spiritus Vini und

Liqueur jeder Art, mit 4 gr. 6 pf. Impost
belegt wird, so entspricht dieses gewiß dem
Zwecke sowie dem Werthe der Waare.

Bey der Berathung darüber, ob sich in
Hinsicht auf den im Lande fabricirten ordi-

nären Branntwein die Impost- Abgabe le-
diglich nach der Scheffelzahl einer Brannt-

weinblase reguliren solle, bestétigte sich wie-
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derholt, daß eine materielle Vereinigung
aller Landestheile im Bezug auf indirecte
Abgaben, wegen der verschiedenartigen In-
teressen, nicht angemessen ist, und der getr.
Landtag erlaubt sich bey dieser Gelegenheit
ehrerbietigst darauf anzutragen, daß den be-
treffenden Behörden die weitere Verfolgung
dieser Ansicht aufgegeben, und ihm seiner
Zeit ein Plan darüber vorgelegt werden

meäge, wie sich neben der, übrigens stattfin-
denden materiellen Vereinigung, der Gedan-

ke zu gemeinsamer Befriedigung ausführen
lasse, daß aus dem Grunde, weil eine in-
directe Abgabe den Bewohnern Eines Krei-

ses angemessen sey, dieselbe nicht auch in
den übrigen ganz entgegengesetzten Verhaält-
nissen unterliegenden Kreisen ebenfalls einge-
führt werden musse.

In Hinsicht des vorliegenden Gegenstan-
des dürfte ein Auskunftemittel darin zu fin-
den seyn, wenn die administrativen Behor-

den sich zu mehrerer Belebung des Geschäfts
mit den Branntweinbrennern in allen Lan-

destheilen, wo es gewünscht werden sollte,

über Impost= Aversional-Quanta versuchs-
weise zu benehmen befehligt würden, mit der
besondern Anweisung, daß sie bey Bestim-
mungderselbenNicht = Benachtheiligung der
Landeskasse, und ganz tvorzüglich der

Branntweinbrenner unter sich, als Richt-

schnur zu verfolgen háätten. Im übrigen
wünscht der getr. Landtag, daß wegen der

eigenthümlichen Verháltnisse des Neustädti-
schen Kreises, und wegen der dort bestehenden
Branntwein-Fabrikation aus Kartoffeln, von

demselben fernerhin nur %0 Theile des
Branntwein-Imposts entrichtet, dabey aber
für jeden in einen andern Kreis des Groß-

herzogthums eingebrachten Eymer annoch
4%% Theile des vollen gesetzlichen Impost-
DQuantums nachgezahlt werden.

un g. 3.

Der getr. Landtag giebt hier ehrerbie-

tigst anheim, ob nicht wegen des größern
Erwerbs durch Wärmblasen und große Hü-
the mit Wärmblasen der Berücksichtigung des

Großherzogl. Landschaffts-Collegiums zu über-
lassen seyn möchte, daß erstere mit 1/3
Theil, letztere aber mit 2/3 Theilen nach
dem Gehalt der eigentlichen Branntweinbla-

se in der Abgabe zu erhöhen wären.

Ein fünfmaliger Blasenabtrieb in Ei-
nem Tage ohne Unterschied der größern und

kleinern Blasen, durfte zu Begünstigung der
letztern als Regel festzustellen seyn.

Aus demselben Grunde ist es auch

zu §. 6.

wünschenswerth, daß die von der zweyten

Abtheilung des Großherzogl. Landschafts-
Collegiums in Hinsicht auf die kleinen Bren-
nereien im Eisenachischen Oberlande in Vor-

schlag gebrachte Begünstigung, nach welcher
der an einen Branntweinbrenner abgegebene

Blasenhuth, nach Verlauf von 3. mal 24.
Stunden statt der gesetzlich bestimmten .

mal 24 Stunden zurück zu nehmen sey, aus-
nahmsweise auf alle Landestheile erstreckt
werden möge, jedoch nur in Beziehung auf

Branntweinblasen vom kleinsten Gehalt, und

namentlich nur auf solche, bey welchen keine

Wärmblase angebracht ist.

Zu tg. 8.

Folgerecht ist vom Branntwein kein La-

gergeld zu entrichten, falls die zum zten
Cap. §. 4 gegebene Ansicht in Bezug auf
Weinlager gnädigst genehmigt wird.

Zum 7ten Kapitel.

Zu g. 2.

Der Impost von Schnupftaback steht
mit dem von Rauchtaback hinsichtlich der

Preise in keinem Verhältniß, und es dürfte

daher zur Erleichterung der ärmern Klassen
mit Ausyebung der Bestimmungen des aten



Paragraphen, der Schnupftaback in dersel-
ben Mase wie der Rauchtaback zu verimpo-

sten seyn.
Zu g. 4.

Wenn die zweyte Abtheilung des Groß-

herzoglichen Landschaffts-Collegjums darauf
anträgt, daß thönerne Tabackspfeifen inglei-
chen hölzerne, meerschaumene und andere

Pfeifenköpfe der Impost-Abgabe aus dem
Grunde nicht unterworfen werden moöchten,
weil der Ertrag davon dußerst unbedeutend

und der Defraudation, bey der Unmöglich-

keit einer zweckdienlichen Controlle, nicht
vorzubeugen sey, so ist der getreue Landtag
vollkommen damit einverstanden, und wunscht,

diese Artikel Impostfrey passiren zu lassen,
wornach der ganze 4te Paragraph wegfällt.
Zur Instruction fur die Impost-

einnehmer.
Zu F. 21.

Da die Imposl-Einnehmer im Verhältniß
zu den Kollectur-Gebuhren von andern Ab-

gaben mit 9 pf. vom Thaler hinlänglich be-
lohnt zu seyn scheinen, indem ihre Bemü-

hung durch das Einkassiren der Impost-Er-

höhung als Tranksteuer= Surrogat auf keine
Weise erheblich vermehrt wird, so glaubt
der getreue Landtag daß 0 pf. statt 10 pf.

von jedem Thaler genügend seyn moöchten.

Beylage DD.

Höchstes Decret
vom l6ten November 1820.

Die Brand-Versicherungsanstalt betr.

Se. K. H., der Großherzog, haben be-

fohlen, daß dem getreuen Landtage eine
Umarbeitung des die Brand-Versicherungs-

anstalt betreffenden Patents nebst dem dazu
gehörigen Berichte des Landschaffts= Colle-
giums mitgetheilt werde, unter Beziehung
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auf die deshalb ergangenen, hier ebenfalls
beyliegenden Akten und in diesen noch be-

sonders auf die Abstimmungen Bl. 17. und
f. des mit bezeichneten Akten=Stücks.
Der getr. Landtag wird dadurch Gelegen-
heit bekommen, diejenigen Berathungen zu
pflegen, welche ihm in einer Erklárungs-
schrift Seines Vorstandes vom 2osten August

dieses Jahres, vorbehalten worden sind, auch
wird Derselbe finden, daß man sich, bep je-
ner Umarbeitung, an Seine frühere Erklä-

rung wegen Assecuranz der Glocken und

Thurmuhren erinnert hat. Die übrigen
Beylagen unter 1J. II. III. weisen nach,

was auf die schon erwähnte Erklärungs-
schrift v. 20sten August dieses Jahres ver-

fügt worden ist, und durch die Beylage,

unter D, erhält eine von dem getr. Land-

tage geschehene Intercession für die vormals
Fuldaischen und Hessischen Gebietstheile und
die vermeinklichen Ansprüche derselben an die

Brand-Versicherungsanstalten zu Aschaffen-
burg und Kassel ihre Erledigung.

Se. K. H. sehen über den Hauptpunkt
dieses Decrets der einsichtigen und gründli-

chen Erklärung des getr. Landtags entgegen.
2c. 1c.

Das Staats-Ministerium.

Unterbeylage a.

Bericht des Großherzogl. Landschaffts-Colle-
giums über die Brand-Versicherungsanstalt.

Durchlauchtigster Großherzog,
#c. 2c.

Schon früher als Ew. K. H. höchstes
Rescript vom gSten Dechr. 1818. bey uns

eingieng, hatte sich aus unsern gesammelten
Erfahrungen uns die Ueberzeugung aufge-
drungen, daß das bestehende Brand-Assecu-
rations-Patent in verschiedenen Punkten we-

sentlicher Abänderunzen und Ergänzungen
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bedurse, und wir waren eben im Begriffe,
eine neue Redaction desselben vorzunehmen.

Um so erwunschter mußte es uns daher
seyn, zu Ausarbeitung eines Entwurfs uber

eine verbesserte Einrichtung des Brand= Asse-
curations-Instituts mit Berücksichtigung der

von Höchstdero Landes-Directien hierüber
aufgestellten und uns mitgetheilten Ansichten
und Bemerkungen, durch oberwähntes Re-

seript gnädigsten Auftrag zu erhalten.

Wir haben demnach sammt der Eisenachi-

schen Section unsers Collegiums und mit
Zuziehung der Landräthe über die verschie-
denen besonders zur Sprache gekommenen

Punkte vorerst schriftlich votirt, auch hier-
auf vorgeschriebenermaßen der Landes-Di-
rection die desfallsigen Vota communicirt

und deren Meinung in der Sache erbeten.

Nachdem sie uns dieselbe eröffnet und —

wie die auf den Grund der Abten gefertigte

übersichtliche Nachweisung darlegt — die Ma-

jorität der Stimmen sich blos hinsichtlich der

Anlegung eines eisernen Fonds beyfällig,
wegen aller geschehenen übrigen Vorschläge
aber, abfällig erklärt hatte, sind wir be-
flissen gewesen, die fragliche Umarbeitung zu
bewirken, und beeilen uns nun Ew. K. H.

das von uns neu redigirke Brand= Assecura=

tions-Patent noch vor Ablauf der hierzu be-

stimmten Frist zur weitern Beförderung an

den getr. Landtag in Anschluß ehrerbietigst
zu überreichen; indem wir .uns zugleich er-

lauben, dasselbe mit folgenden ganz unziel-
setzlichen Anträgen und Bemerkungen zu be-

gleiten.
1) Bisher hat der Ort Odisleben an

dem hiesigen Brand-Assecurations-Institute
nicht Theil genommen. Ob sich derselbe
überhaupt in einem Assecuranz-Verbande be-
findet und in welchem? ist uns unbekannt.

Es fragt sich jedoch — was wir indeß le-

diglich zu höchster und verfassungsmäßiger

Prüfung und Entscheidung geziemenst an-
heim stellen müssen — ob nicht erwähnter

Ort zur künftigen Theflnahme an dem hie-

sigen Institute anzuhalten seyn durfte und
ob nicht eben so auch die der Universitét

Jena zugehörigen und nach g. 1. des Pa-

tents zeither erimirt gewesenen Gebäude, des

eigenen Vortheils der Universität halber, zu-
gezogen werden sollen?

2) Es spricht zwar der F. 2. des Pa-
tents bereits bestimmt aus, daß beym In-
stitute durchaus keine Vergütungen vorkommen
und gestattet seyn sollen, welche nur auf
eine lokale Vorsorge zur Abwendung einer
in Zukunft zu besorgenden Feuersgefahr
Bezug haben und in dieser Absicht erwach-
sen sind. Wir erachten es jedoch für unsere
Pflicht, bey gegenwärtiger Gelegenheit noch
ganz besonders unsern ehrerbietigsten Antrag
dahin zu richten, daß in Zukunft streng an
dieser Bestimmung gehalten und die Assecu=
ranz-K sse mit jeglicher Ausgabe und Be-
streitung für Zwecke der vorbezeschneten Art
verschont werden möge, ausgehend von der

Ueberzeugung, daß wenn auch eine auf Ab-

wendung und Verhütung von Feuersgefahr
abzweckende Einrichtung oder sonst, sey die-
selbe nur lokal oder allgemein, auf Kosten

der öffentlichen Kassen für nothwendig er-
kannt wird, doch auf keinem Fall jene Kas-
se hierbey in Anspruch zu nehmen seyn dürf-
te, indem dies dem Zwecke der Assecuranz

micht nur geradezu entgegen laufen, son-
dern auch zu höchst nachtheiliger und unbil-

liger Prägravation der Instituts=Inter-
essenten, also der Hausbesitzer, gereichen
würde.

Denn es geschsehet unserer unterth. un-

maasgeblichen Ansicht nach schon mit Unrecht,
daß diesen letztern allein der Aufwand für die

Feuerlöschungsanstalten (ein reiner Polizey=
Gegenstand) zur Last fällt, da doch die



Nicht -Hausbesther wegen ihres Mobiliars
gleiches Interesse wie sie, an diesen Anstal-
ten haben, und es sscheint uns das, was

von dem Rechnungerath Schüter hierüber

angebracht und nachgewiesen worden ist,
größtentheils wohlbegründet zu senn. Wenn
daher auch die bisher bestandene Einrich-

tung, nach welcher der Feuerlö schungsauf-
wand in soweit er nicht von den Kommu-=

nen zu tragen ist, aus der Brand-Asllecu-

ranz-Kasse bestritten wird, noch ferner bey-
bebalten werden sollte; so dürfte es doch

wenigstens der Billigkeit angemessen sepyn,
die Nicht-Hausbesitzer vielleicht nach Klassen
und nach dem Maasstabe des ven ihnen be-

zahlt werdenden Miethzinses, in Ansehung
desselben zur Mitleidenheit zu ziehen.

3) Die Majorität der Stimmen hat sich
zwar allerdings gegen eine Besltimmung,

wegen gleichmäßiger Versicherung der Ge-
bäude nach ihrem wahren Werth mit be-

sonderer Berücksichtigung ihrer mehrern oder
mindern Feuersgefährlichkeit, ausqesprochen.
Es ist indeß nicht zu leugnen, daß sich ge-

gen'Beydes eben so wohl manches Für als
Wider sagen läßt; als eine ausgemachte
Sache aber dürfte es zu betrachten seyn,

daß es dem Gedeihen und Vortheiie des In-

stituts wesentlich entgegen, und hinderlich
seyn würde, wenn, wie doch nichtzu er-
warten steht, die Einzeichnung mit allzu

geringen Summen erfolgen sollte.

Käthlich will es uns daher doch erschei-
nen, festzusetzen, daß kein Gebäude unter

der Hälfte des — auf die im §. 8. ange-

gebene Weise zu bestimmenden — wahren Wer-

thes, versichert werden durfe und daß je-
der, der dieser Vorschrift nicht Genüge lei-

ste, sich gefallen lassen müsse, daß der wahre
Werth seines Gebäudes nach jenem Maaß-

stabe durch Taxation ausgemittelt, und des-
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sen Versicherungs-Summe nach dem diesfalsi-
gen Resultate hinauf gesetzt werde.

4) Die Sammlung und Anlegung eines
für bedeutende- Unglücksfälle bestimmten ei-
sernen Fonds, ist unter den in Sprache
gekommenen Punkten nach unserer bereits
oben gemachten Bemerkung, der einzige, für
dessen Realisirung die Majorstät der Stim-
men sich entschieden hat, und wir haben

sonach in das neu entworfene Patent §. 21.

das Nöthige dieserhalb mit ausgenommen.

So höchst zweckmäßig und wünschenswerth
es ist, in Besitz eines solchen Fonds zu

kommen, so treten doch, hinsichtlich seiner
Aufbewahrung und resp. Benutzung bis zum

eintretenden Bedarf mancherley Schwierig-
keiten ein, die auf der andern Seite wie-

derum Berücksichtigung verdienen.

Denselben in baarem Gelde todt und

müssig liegen zu lassen, würde eben so un-

zweckmäßig und bedauerlich, als in Erman-

gelung eines sichern und völlig feuerfesten
Locals gefährlich sepn; ihn den öbrigen

landschafftlichen Kassen gegen Verzinsung,
wenn auch nur mit 2 Procent wie ein De-

positum, zur Benutzung zu überlassen, konn-
te im Fall des Bedarfs zu neuen Verlegen-

heiten führen, anch den beabsichtigten Zweck
ganz versehlen lassen, da diese Kassen dann
erst, um die Rückzahlung bewerkstelligen zu

können, zu neuen Erborqungen würden

schreiten müssen. Es entsteht die Frage
namlich, ob hierdurch, zumal in ungünsti-
gen Zeiten in einer erfordert werdenden kur-

zen Frist, die von dem eisernen Fonds be-

nöth'gte, bey beträchtlichen Unglückfällen
leicht auf dessen ganzen Betrag ansteigen
könnende Summe, jedeomal erlangt werden
kann? Am räthlichsten möchte unseres un-

vorgreiflichen Dafürhaltens, daher immer
noch der Ausweg seyn, solchen der Haupt-

landschaffts-Kasse zu Abtragung fünfprocen-
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tiger Landesschulden darzuleihen, und dar-
gegen von derselben auf vier Procent Zinsen

gestellte kleinere Obligationen anzunehmen,
die bedürfenden Falles, wenn auch mit Ver-

gütung einiger Procente, statt baaren Gel-
des bey den zu leistenden Brandentschädi-

gungen gewiß ohne Nachtheil für die Em-
pfänger ausgegeben werden könnten.

Ob nach allen diesen es nicht vielleicht
einfacher und doch auch eben so ersprieß-
lich für den Kredit des Brand-Assecura-
tions = Instituts betrachtet werden könnte,

wenn dem Landschaffts-Coltegium eine fort-

währende Ermächtigung ertheilt würde, im
Nothfall für dasselbe ein Anlehn bis auf
100,000 Thaler aufnehmen zu dürfen, das

wollen wir zu Ew. K. H. weisesten Er-

messen gleichfalls submissest anheim gestellt
seyn lassen.

) Das — wegen der von Ew. K. H.

Ober-Consistorium in unzielsetzlichen Antrag
gebrachten besondern Brandversicherungs-An-
stalt der Glocken und Thurmuhren an uns

erlassene höchste Rescript, hat uns in Folge
der von Seiten des Landtags hierunter er-

folgten Erklärung gnädigst aufgetragen,
den von vorerwähntek Behörde entworfenen

Plan zu einer solchen Anstalt nochmals zu
prüfen und denselben alsdann dem allgemei-
nen Brand-Assecurations-Patent in 9§. ge-

ordnet, als Anhang beyzufügen.
Um diesem höchsten Anbefehl gehörig

nachzukommen, hat vorerst der Referent in
der Sache ein gründliches Gutachten über

jenen Gegenstand abgegeben, und die Majo-
rität der Stimmen, demselben durchgängig

beytretend, hat hierauf es für sachgemäßer
und vortheilhafter erkannt, die fragliche An-

stalt mit dem schon bestehenden Brand-As-

securations-Inststute zu vereinigen, resp. mit
selbigem zu verbinden, als solche für sich
besonders, also ganz getrennt und unabhäán-
gig von dem letztern, zu errichten.

In dem vorliegenden nun redigirten Pa-

tent ist demnach die geeignete Rücksicht hier-
auf genommen worden und der F. 2. ent-

häált, wie mit der Einzeichnung der Glocken

und Thurmuhren verfahren und nach wel-
chem Maasstabe die Erhebung der ausge-
schrieben werdenden Beyträge von deren

Versicherungs-Summe geschehen soll, was wir
jedoch alles blos unter angepoffter höchster
Billigung und Genehmigung zu thun, uns

unterfangen haben. Endlich finden wir es

6) höchst wünschenswerth, daß den Un-
terthanen in den hiesigen Landen Gele-

genheit gegeben werden möge, ihre Mobi-
lien, Waarenlager 2tc. versichern zu kön-

nen, ohne dieserhalb zu auswärts beste-

henden Anstalten der Art ihre Zuflucht neh-
men zu müssen, wodurch dem hiesigen

Brand-Assecurations-Institute, weil dort

die Verhäáltnißmäßigkeit des wahren Wer-

thes der betreffenden Gegenstände zu der

darauf versicherten Summe, indem das
Ganze nur auf kaufmännischer Speculation
beruht, fast niemals berücksichtiget wird,
eine nicht geringe Gefährde erwächst. —

Wirsinddeshalbvorläusigbeschäftiget,
einen Plan zu einer dergleichen Versiche-

rungsanstalt für die hiesigen Lande auszu-
arbeiten und erwarten nur Ew. K. H. des-

fallsigen höchsten Befehle, um Hoöchstdenen-
selben ehrerbietigste Vorlage davon zu ma-

chen.
c.



Beylage 2. zu No. 8. des Regierungs-Blatts.

UuUnterbeylage b.

Entwurf
zu einem neuen, die Brandversicherungs-

Anstalt betreffenden Patente.

1. Die Verbindlichkeit, an diesem

Brand-Assecurations-Institute Theil zu neh-
men, ist allgemein und erstreckt sich auf alle
und jede Gebäude in dem ganzen Umfange

des Großherzogthums. Es gilt gleich viel,
welcher Art und zu welchem Zwecke sie be-

stimmt sind und kein Besitzer eines solchen
Gebáudes, es sey eine physische, oder mo-

ralische Person, darf sich der Einzeichnung
desselben entziehen. Namentlich sind auch
alle dem Landesfürsten Selbst zugehörige,
a#e im Eigenthume des Staats sich befin-

denden, alle Kirchen= Pfarr -Schul= und-
andere geistliche Gebäude der Einzeichnung

unterworfen.
Nur die Großherzoglichen Residenz-Ge-

bäude zu Welmar, so wie Großherzogliche
Schlösser zu Eisenach, Jena und Neustadt
aO. und die hie und da im Lande befind-

lichen landesfürstlichen Lustschlösser, Jagd-
und Landhäuser, ingleichen die Gebäude auf

den, der Gesammt-Akademie Jena gehs-
rigen Dotal-Güthern zu Apolda und Rem-
da und deren in der Stadt Jena gelegenen

Häuser, bleiben vor der Hand wie besher
davon ausgenommen, auch sindwie biöher
Pulvermühlen, Gebäude über Eisenhammer-
werken; Schmelz-Seiger und Abtreibehüt-
ten und dergleichen nicht zuzulassen, wo-

gegen aber de bei solchen Werken befindli-

chen besonderen Wohngebäude, sowie Back-
und Brauhäuser, Farbehäuser, Schmiede-
Schlosser= Roth= und Gleckengießer-Werk-
stätten und dergleichen und zwar nach den

g. 3. weiter festgesetzten Bestimmungen der
Regel der Einzeichnung unterworfen bleiben.
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 . 2. Der Werth der Kirchen und
Thürme soll, wie auch bey andern Gebäu-
den, erel. Mauerwerk angegeben, bey den

Glocken der Centner incl. Stuhl und Eisen-

werr 35 rthlr. taxirt, Orgeln und Thurm-
uhren aber nach pflichtmäsiger Taxe ange-
nommen und eingezeichnet werden. Dabey

wird festgesetzt, daß Kirchen und Thürme
wegen ihrer gewöhnlich feuerfesten Bauart
und isolirten Lage, so wie auch die darin

befindlichen Glocken, Uhren rc. die ausge-

schrieben werdenden Brandcassen-Beyträge
nur von dem #ten Theil ihrer Einzeich-

nungs=Summeentrichtenunddaß diese
Beyträge von denjenigen, welchen der Bau

und die Unterhaltung jener Gegenstände ob-
liegt, zu bestreiten sind.

§ 3. Es erfordert die Billigkeit, daß
diejenigen Eigenthümer eines Gebäudes, wel-
che darin ein Gewerbe treiben, womit eine

vorzüglich größere Feuersgefahr verknüpft
ist, als in andern, so wie die in einem ih-

nen nicht eigenthümlich zustehenden Hause
zur Miethe wohnende und dergleichen Ge-

werbe treibende Einmiethlinge, dieserhalb
annoch besonders einen Beytrag in die In-
stituts-Kasse entrichten. "

Es sollen daher die dahin zu rechnen-
den Apotheker, Bäcker, Brauer, Brannt-
weinbrenner, Färber, Hutmacher, Klemp-
ner, Seifensieder, Schmiede, Schlosser,
Rothgießer, Zuckerbecker, Ziegeleybesitzer und
Töpfer #c. über das, was sie von den Ge-

bäuden zu entrichten haben, auch noch die-
ses darin haltenden Feuerwerks halber in

den Hauptstädten Weimar, Eisenach und
Jena mit 200 rthlr., in den übrigen kleinen

Städten aber, so wie in den Dörfern mit

100 rthlr. besonders eingezeichnet werden,
und haben diese Summe bey vorkommenden

Fallen gleich anderen Assecuranz= Summen
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mit zu verrechten; wogegen aber dieselben,
weil damit nur eine in Ansehung der meh-

reren Gefahr zu prästirende besondere Abga-
be bezweckt wird, bey sich ergebenden Ent-
schädigungs -Fällen, nicht mit in Aurech-
nung gebracht und den Eingezeichneten nicht
vergütet werden.

8. Da bey diesem Institute die Ab-
sicht dahin gerichtet ist, daß die sich erge-
benden Brandschäden von den sämmtlichen

Theitnehmern nach dem Maase ihrer gesche-
henen Einzeichnungen vergütet und gemein-

schaftlich übertragen werden sollen, so kön-
nen bey demselben durchaus keine Vergü-
tungen vorkommen und gestattet werden,
welche nur auf eine locale Vorsorge zu Ab-

wendung einer in der Folge zu besorgenden

Feuersgefahr Bezug haben, und in dieser
localen Absicht erwachsen sind, sondern es
bleibt unveränderlich festgesetzt, daß nur den

Besitzern derjenigen Gebäude, die wirklich in
Rauch auf, und durch das Feuer selbst ver-

lohren gehen, der eingezeichnete Ersah aus
dem Institute, nach Verhäáltniß des Verlu-
stes gewährt werde; so wie denen, deren
Gebäude, während des Brandes um den

Fortgang der Flammen zu steuern, ganz
oder zum Theil niedergerissen oder auch
durch Erweichung von Wasser oder sonst be-

schädi.twerden, und welche dadurch in die
Nothwendigkeit versetzt sind, solche ganz
eder zum Theil von neuem aufzuführen, eine

gleichmäßige Entschädigung nicht zu versa-
gen ist. Auch sollen diejenigen auf eine
Entschädigung Anspruch zu machen haben,
deren Gäárten, Zäune, Mauern, Lehm= oder
Brandwände, Brunnen und dergleichen zu

Hemmung der Flammen resp. niedergerissen,
oder fonst beschädiget worden sind.

Wogegen wenn ein Gebäude durch einen

nicht zündenden und keinen wirklichen Brand

verursachenden Gewitterschlag beschädiget

wird, keine Vergütung aus dem Iunstitut
statt findet.

Damit aber auch bey nachbarlichen und
innländischen Hülfoleistungen, die Gemeinden,
welche sich durch Thätigkeit und besorgliche
Anstalten, dem Feuer Einhalt zu ehun, aus-

zeichnen, nicht noch Gefahr laufen, in schwe-
re Ausgaben verwickelt zu werden, wenn

das Ungluck wollte, daß ihre Feuerspritzen
im Feuer beschädiget würden, oder gar ver-

brennten: so soll in gedachten Fällen solcher
Schade an den Feuerspritzen, jedoch mit
Ausschluß der in die Residenz-Städte Wei-
mar und Eisenach gehörigen, die aus der

Instituts-Kasse erhalten und reparirt wer-

den, nach vorgängiger pflichtmäßiger Wür-
derung des Schadens, aus der Assecuranz-Kasse

ersetzt werden.
# 5. Die obere Direction dieser Bre##-=

Assecurations= und Indemnisations= Anstalt
ist dem Großherzoglichen Landschaffts-Colle=
gium ubertragen und es sind daher sämmtliche
Unterobrigkeiten der Großherzoglichen Lande
gehalten und verbunden, in vorkommenden

Fällen an dasselbe zu berichten, von demsel-
ben Anweisungen und Befehle anzunehmen,
solche zu befolgen und denselben auf das
Pünktlichste nachzukommen.

K. 6. Anlangend das Verhältniß der
Einzeichnungs -Summe zu dem Werth der

betreffenden Gebäude, so soll zwar einem
jeden Einwohner des Großherzogthums noch
fernerhin frepstehen, seine Gebäude, nach
seinem eigenen Gutbedünken anzuschlagen und
zur Einzeichnung bey dem Insiitute anzuge-
ben. Es wird jedoch erwartet, daß er das

Gemeinn#hige der Sache und die dabey ge-

hegte Absicht im Auge haben, und besonders
in Berlcksichtigung seines eigenen Interesses
seine Gehaude mit dem an den weitern Be-

stimmungen des gegenwärtigen Regulatis
nachgelassenen höchsten Werty um so mehr

einzeichnen werde, als selbige bey nach statt



(GSehabten Brandunglück erfolgendem Wieder-
aufbau, in Gemäzheit der hierunter bestehen-
den baupolizeylichen geseblichen Vorschriften,
wenn sie vorher mit Stroh oder Schindeln

gedeckt waren, statt derselben ohne Aus-
nahme nothwendig jedesmal mit Ziegeln ge-
deckt werden müssen.

S. 7. Dafern jedoch wider besseres Ver-
boffen, von Einzelnen, eine mit dem Werthe

ihrer Gebäude im offenbaren oder nachzu-

weisenden Widerspruche, sonach außer al-
lem Verhältniß zu denselben stehende Sum-
me angegeben würde, welches die gegründete
Vermuthung einer dabey eintretenden bösen
Absicht erweckt; so soll alsdann, durch eine
andere von der Ortsobrigkeit zu veran-

staltende Taxation, welche auf Kosten der
Eigenthumer von besonders dazu verpflichte-
en Bau-und Sachverständigen zu pewerk-

stelligen ist, der Werth des, oder der zu
hoch oder zu gering angegebenen Gebäude
nach Vorschrift des . 8. Lit. a., aus-

findig gemacht und die Abgaben berichtige
werden.

&amp;. 8. Bey der, den von dem Institute

theilnehmenden Interessenten freygelassenen
eigenen Angabe der Summe, womit sie ihre
Gebäude eingezeichnet und versichert wissen
wollen, so wie bey der in obgedachten Fal-
len bon der Obrigkeit zu reranstaltenden

Taration soll folgendergestalt zu Werke ge-

gangen werden. Es ist zu wissen

a) daß bey dem zu machenden Anschlage,
blos auf den Werth der in dem Gebäude

enthaltenen Bau-Materialien, jedoch mit
Ausschluß des Mauerwerks und auf das

zu deten Bearbeitungerforderliche Arbeits-
lohn das Absehen gerichtet, auf andere
Umstände aber, als dessen Lage, Bequem-
lichkeiten, vorzügliche Frepheiten rc. eine

Rücksicht nicht genommen werden soll.

b) Daß jedes Gebéude, wenn deren meh-
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rere zu einem Gehofte gehoren, besonders,
angegeben und taxirt, und

c) daß die Angabe oder Tare auf Thaler,
als nach welchen zu rechnen in den Groß-
herzogl. Landen herkömmlich und bey den

Landeskassen eingeführt ist, gerichtek,
und dergestalt bestimmt werden muß, daß
die bey jedem Geschaäfte anzugebende Haupt-
Summe mit 25. ohne Rest getheilt wer-
den kann.

Der zur Taration zu adhibirenden Ge-

werken müssen mindestens zwen und hier-

von muß nothwendig der eine ein Maurer,
der andere ein Zimmermann seyn; sind sie
bey der Behörde, welche die Taration ver-

anstaltet, noch nicht besonders als Tarato-
ren verpflichtet, (in welchem Falle sie blos
auf ihre bereits geleistete Hflicht zu verwei-

sen sind) so muß dem vorhabenden Geschäft
ihre diesfallsige Verpflichtung noch voraus-
gehen. Auf jeden Fall aber ist erforderlich,
daß sie genau nach den Vorschriften und Be-
stimmungen des Gesetzes und wie sie insbe-

sondere die Würderung zu bewirken haben
instruirt werden.]

Aus der Einzeichnung der, ent-

weder von den Eigenthümern selbst angege-

benen, oder durch die gerichtliche Taration

ausfindig gemachten Summen erwachst ein,
jeden Orts, in Beziehung auf das gegen-
wärtige Institut und zu dessen Behufe zu
fertigendes besonderes Kataster, welches nach
einem zu solchem Endzweck entworfenen
Schema eingerichtet, darinne der Name des
Eigenthümers, die Gebaäude unter gewissen
Nummern und Buchstaben, und dann die

Summe, womit iedes derselben eingezeichne
worden, bemerkt, auch zur Notirung der
sich von Zeit zu Zeit ergebenden Verände-

rungen Platz gelassen werden soll.

Dieses Kataster ist zweyfach zu fertigen
und davon das eine Exemplar an das Land-
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schaffts·Colleglumeinzusenden,dasandere
aber an Obrigkeit des Orts abzugeben.

8. 10. Aus diesen Sperzial= Katastern
wird von Seiten des Landschaffts-Collegiums

ein Generalzug über sämmtliche eingezeichne-
te Gebäude besorgt, welcher dazu dient, den

Gegenstand im Ganzen zu übersehen, und
in vorkommenden Fällen die Repartition zu

machen.
Damit dieser beständig in gehöriger

Ordnung erhalten werden könne, haben die
Unterobrigkeiten die bey ihnen von Zeit

zu Zeit sich ergebenden und in ihrem Spe-
cial = Kataster sorgfältig zu annotirenden Ver-

änderungen, mit Ablauf eines jeden Jahres
und zwar längstens 14. Tage nach Anfang
des neuen Jahres beny Strafe von 10. Tha-

lern, bey dem Landschaffts-Collegium anzu-
zeigen, damit sothane Veränderungen auch
in den bey demselben befindlichen Katastern
angemerkt werden können.

S. 11. An die dem Institute von neuem

beygetretenen Interessenten werden, nach
dem bieher gebrauchten Schema eingerichtete
Receptions-Scheine ausgestellt, und selbige
den Unterobrigkeiten zugefertigt, welche
sie, gegen Erlegung von 1 gr. 6 pf. von ei-

nem jedem, den Interessenten auszuhändigen

haben. In diesen Scheinen wird der ge-
schehene Beytritt zum Inststut attestirt und
jeder Theilhaber von der bey eintretendem

Falle, ihm zu Theil werdenden Entschädigung

vergewissert.
#. 12. Weil sich Umstände ereignen

können, welche dieses oder jenes Mitglied
des Instituts veranlassen, dem anfänglich an-

gegebenen Werthe seines Gebäudes, wegen
neuer Anbaue oder sonst, etwas hinzu zu-

setzen; so sind zwar dergleichen Abänderun=
gen im Allgemeinen vollig unverwehrt, daben
jedoch, wenn bey der Anzeige eines erhöhe-

ten Werths einiges Bedenken obwaltet, oder

der Anschein einer Gefährde sich hervorthun

sollte, eine gerichtliche Taration nach F. 7.
von der Obrigkeit des Orts zu veranstalten.

Dahingegen soll, den einmal angebenen
Werth zu vermindern nur bey erhebli-

chen, dem Landschaffts-Collegium zur Er-

mäßigung anzuzeigenden Umständen und nie
ohne genaue Tare des wahren Werthes ver-

stattet seyn.
Damit aber bey dergleichen Abänderun=

gen, wenn solche sonst unbedenklich sind,

auch noch außerdem alle gehörige Ordnung
beachtet werde; so haben diejenigen, wel-
che sich dazu entschließen, davon bey ihrer
Ortsobrigkeit, diese aber an das Land-

schaffts -Collegium die Anzeige im Monat
December jeden Jahres zu dem Ende zu

thun, damit solche Abänderungen in den
verschiedenen Katastern sowohl, als in dem

Generalzug angemerkt und bey vorkommen-
den Fällen einer zu machenden Repartition

sich darnach gerichtet werden könnc.
Bis solche Anzeige und die dadurch ver-

anlaßte Abänderung in den Katastern er-

folgt ist, wird „der erstern Einzeichnung,
als Regulativ nachgegangen und der etwa

erlittene Schade darnach vergütet, auch die
Beyträge darauf reparttirt.

Gleichwie nun in vorstehenden I#., wie
es mit den Einzeichnungen, mit den allen-

falls dabeny nöthigen Tarationen und Ferti-
gung der Kataster gehalten werden soll, fest-
gesetzt worden ist, so versteht es sich übri-
gens — soviel die Würderung anlangt —

von selbst, daß die Einzeihnung beym

Brand-Assecurations-Institute auf die Lehn-
gelder in Veräusserungsfällen, oder sonsti-
gen Prästationen der Gebäude keine Bezie-

hung hat.
. 13. Wenn in den Großherzogl. Lan-

den ein Ungluck sich ereignet und dieser oder

jener Ort mit Feuer heimgesucht würde, so
soll alsdann davon durch die Ortsobrigkeit

mit specieller Bemerkung der abgebrannten



und beschädigten Gebdude, nach den Num-
mern und Buchstaben, womit selbige in dem

Kataster eingezeichnet sind, unverzüglich be-
richtliche Anzeige an das Landschaffté-Colle-

gium geschehen.
. 14. Die daräber, wie das Feuer

entstanden, ob durch Verwahrlosung des Ei-

genthümers oder ohne dessen Verschulden, ob
die Rettungsmittel zeitig genug und in ge-

höriger Maase angewendet worden, anzu-
stellende Untersuchung, verbleibt der compe-
tenten Obrigkeit des Orts zur ordnungms-

Kigen schleunigen Besorgung: jedoch ist das
Befinden, in so weit es gleich möglich ist,
in dem des Brandschadens halber zu erstat-
tenden Berichte mit zu bemerben.

K. 15. Do die Billigkeit erfordert, daß
ein Mehreres von dem Institute nicht vergü-
tet werde, als was der erlittene Verlust

wirklich beträgt, so muß in dem darüber zu

erstattenden Berichte zuverlässig und genau
angegeben werden, ob das durch das Feuer

beschädigte, oder zu dessen Steuerung nie-
dergerissene Gebäude ganz oder zum Theil
zu Grunde gerichtet worden, und der Scha-

de für total oder partial zu schäten sey, da-

mit dieses desto zuverlássiger bestimmt wer-

den könne; so ist daben auf folgende Art
zu Werke zu gehen:

a) ob ein Gebäude völlig abgebrannt und
ruinirt ist, muß sogleich in die Augen
fallen und kann also davon, daß der

Schade für total zu achten, keine Frage
sepn.
Es kann aber auch der Fall eintreten,

daß ein Gebäude zwar stehen geblieben, aber
so beschädigt ist, daß es nicht wieder repa-
rirt werden kann, sondern ganz niedergelegt
und von Grund aus neu erbaut werden muß;

in solchem Fall ist der Schaden ebenfauls
für total und das etwa nach brauchbare we-

nige Material, für die Aufrumungskosten zu
rechnen.
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b) Wo keiner von den vorstehenden beyden
Fällen existirt, da ist von der Obrigkeit

des Orts mit Zuziehung verpflichteter Bau-

und Sachverständiger Personen, auch in
Gegenwart des, oder der Brandbeschädig=
ten eine genaue BesichtigungundTaxation
vorzunehmen und zu ermäßigen, ob das

Gebäude nur drey Viertheile, zur Hälfte
oder nur zu einem Viertheile beschädiget sen.

Hinsichtlich der Eigenschaften, Verpflich-
tung und Instruction der zur Würderung
des Brandschadens gebraucht werdenden Ge-
werken, sind alle die Vorschriften streng zu
beobachten, die in dieser Beziehung bereits
im F. 8. enthalten sind.

c) Bey entstehendem Zweifel der Taratoren,
ob der Schade zu einem Viertheile oder zur

Hälfte oder zu drey Viertheilen zu rech-
nen seyn moöchte, soll derselbe, im ersten
Falle zu einem Drittheile und im andern

zu zwey Drittheilen gerechnet werden.
d) Würde der Schade unter einem Vier-

theile befunden, so sind in solchen Fällen
nur die wenigen Reparatur-Kosten, nach

Verhältniß der eingezeichneten
Summe, in dem Verzeichnisse des Brand-

schadens aufzuführen.
e) Ueber das Befinden bey der Besichti-

gung und Taxation, hat die Obrigkeit
des Orts den Brandbeschädigten ein At-

testat auszustellen, auch solches von den
zugezogenen Werkmeistern mit unterschrei-
ben zu lassen und dem Landschaffts-Col-

legium einzusenden.
)Diese Attestate sind (wie sich von selbst

versteht) niemals auf die Kosten, welche
der Wiederaufbau oder die Reparatur er-

fordern möchte, sondern darauf, wie hoch
der erlittene Schade im Verhäliuß der

eingezeichneten Werth=SummedesGe-
bäudes zu rechnen sey, zu richten.

6) Wenn ein Interessent des Instftuts, ein

bey demselben eingezeichnetes Gebäude nie-
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derreißt, und statt dessen ein neues auf-
zuführen Willens ist, während des Baues
aber, die Zulage und angeschafften Bau-

Materialien, durch VBrand verunglücken, so
soll alsdann, nicht auf die bereits einge-
zeichnete Summe des Gebäudes gesehen,
sondern nach eydlicher Bestärkung des Ver-
lustes, an Material und Arbeitslöhne,

diese bey der Bestimmung der dem Eigen-
thümer zu leistenden Entschädigung zum
Grunde gelegt und im Verhaältniß mit der

eingezeichneten Summe, aber nie ein Meh-
reres als die letzte beträgt, vergütet werden.

+. 16. Die Untersuchung der Veran-

lassung zu einem entstandenen Brandscha-
ben und die Bestrafung der Schuldigbefonde-

nen verbleibt, wie schon erwähnt worden,

der ordentlichen Obrigkeit des Orts. Sie

hat jedoch von dem, was sich bey der Un-

tersuchung ergiebt, dem Landschaffts-Colle-
gium Anzeige zu thun, damit dasselbe in
den Stand gesetzt werde, zu ermessen, ob

und in wie weit bey dem vorgefallenen Bran-

de eine Bosheit, oder eine derselben gleich

zu achtende Fahrlässigkeit vorgekommen, und
ob mithin dem Beschädigten eine Entschäédi-

gung zukomme oder nicht. Denn es soll
derjenige, der vorsätzlich eine Feuersbrunst

veranlaßt, außer der ihm als Mordbrenner
dictirten Strafe, auch von der Entschädi-

gung auögeschlossen seyn, nicht minder des-
sen Brandstätte dem Institute anheimfallen,
und zu dessen Vortheil an jemand, der sol-

che zu bebauen Willens und vermögend ist,
bald möglichst überlassen werden. Da hin-

gegen derjenige, der zwar keine Boöbheit,

aber doch große Fahrlässigkeit zu Schul-
den gebracht, dieserhalb zwar mit einer sei-
nem Vergehen angemessenen Strafe von der

Behörde zu belegen ist, jedennoch aber bey
dem Institute die ausgemittelte Entschädigung

erhált.
S. 17. Sobald der in der vorbeschrie-

benen Maaße an das Landschaffts-Colle-

gium zu erstattende Bericht eingegangen ist;
so sorgt dasselbe dafür, daß die eingegebe-
nen und bescheinigten Schäden den Brand-

beschädigten vergütet und die zu solchem En-
de erforderlichen Summen, jedoch nur unter

der Bedingung des Wiederaufbaues der ver-

ungluckten Gebäude und zum Behuf der Ver-
wendung zu deren Wiederaufbau auszahlen
zu lassen.

18. Bey Ausschreibung der Beyträ-
ge versteht es sich von selbst, daß auch die

Abgebrannten die ihnen obliegenden Beyträ-
ge zu ihren eigenen Entschädigungen beyzu-
tragen haben, weil auf ihre eingezeichneten
Summen mit repartirt werden muß.

5. ro. Die Uebermachung der Entschs-
digungsgelder geschieht an die Ortsobrigkeit,
welche solche an die Abgebrannten zu ver-

theilen, demnächst aber auch darauf Aufsicht
zu führen hat, daß solche zu nichts anderem,
als zum Wiederaufbau der abgebrannten Ge-

bäude verwendet werden. Es hat auch diese

Obrigkeit darüber zu wachen, daß der Wie-

deraufbau ordentlich und den polizeylichen

Vorschriften g#mäß geschehe; denjenigen Ab-
gebrannten, welchen zuzutrauen ist, daß sie
die Gelder richtig verwenden, hat sie das
ihnen Zukommende gegen ihr schriftlichesBe-
kenntniß auszuzahlen, bey andern aber, wo

Sicherheit ermangelt, ingleichen bey Pach-
tern und andern, welche nicht völlige Ei-
genthüumer der abgebrannten Gebäude sind,
die Vorsicht zu gebrauchen, daß ihnen die
Gelder nicht auf einmal, sondern nach und
nach, so wie der Bau vorrückt, ausgehän-G
diget werden, es sey denn, daß sie der al-

lenfallsigen Rückerstattung halber, hinläng-
liche Sicherheit zu stellen im Stande wären.

Damit inzwischen der Wiederaufbau selbst,
bey Zurückhaltung der Gelder, gegen die
Absicht des Instituts nicht gehindert wer-

den möge, so hat die Obrigkeit des Orts,

.



denjenigen, welche sich mit einem Abgebrann-
ten dieser Art, wegen zu liefernder Bauma-
terialien oder zu fertigender Arbeit einlas-

sen wollen, der Bezahlung halber, die Zu-
sicherung zu ertheilen und dieserhalb sich mit
ihrem gerichtlichen Glauben ins Mittel szu
schlagen.

Am Schlusse eines jeden Jahres hat die
Obrigkeit, in deren Sprengel abgebrannte
Gebäude sich befinden, an das Landschaffts-
Collegium zu berichten, wie weit der Wie-

deraufban gediehen, und die Akten und Rech-

nungen über die erhobenen Gelder mit Qutt-
tungen von den Empfängern, zur Einsicht

vorzulegen.
. 20. In der Regel wird in jedem

Jahre an Bepyträgen von jedem Hundert
der eingezeichneten Summen nur so viel und

zwar nach Ermessen des Landschaffts-Colle-
giums in einem oder mehreren Terminen aus-

geschrieben, als die vorkommenden. Entscha-
" digungsleistungen betragen.

’ Von einem solchen Ausschreiben werden

sowohl die sammtlichen Theilhaber als die
Ober= und Amts= so wie die Untereinneh-
mer durch das officielle Wochenblatt unter-

richtek. Die Einnehmer haben hierauf resp.
die Einhebung der Beyträge in den bestimm-

ten Terminen mit möglichster Beschleunigung,
so wie die Einsendung an die Instituts=

Hauptkasse zu desorgen.

Sie haben von jedem Thaler der einge-

gangenen Beyträge Sechs Pfennige Collec-
tur-Gebühren zu beziehen, wovon der Ober-

einnehmer die eine Hälfte, die andere Hälfte
der Untereinnehmer erhält.

Bey Sahlung der Beyträge sollen die
Conventions-Thaler zu 1 thlr. 10 gr., die

20 Kr. Stücke zu 5 gr. 8 pf. und in die-

sem Verhäitniß die übrigen Genventions=
Munzserten bis auf 3 Stück zu 8 gr.

60 pf. herab angenommen, dehalb auch nur
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hiesige Groschen und Sechs-Pfennig-Stücke
zur Ausgleichung angenommen werden.

#§. 27. Um aber bey —in kurzer Zeit

sich ereignenden bedeutenden Brandschäden
das Institut selbst nicht zu gefährden, um
ferner die Interessenten im Laufe eines Jah-

res nicht, über die Gebühr anstrengen zu
dürfen, ingleichen um den Verunglückten je-
derzeit sofortige Zahlung leisten zu können,
erscheint es räthlich, so viel als möglich da-

hin zu wirken, daß sich das Institut fort-
während im Besitz angemessener Geldmiktel
befinde.

Zu dem Ende sollen so lange bis ein

eiserner Fonds von hinreichender Beträcht-
lichkeit, der jedoch nicht die Summe von

Thalern übersteigen darf, gesammelt werden,
im Lauf eides jeden Jahres in zu bestim-
menden möglichst schicklichen Terminen, wenn
auch die zu vergütenden Brandschäden nicht

soviel betragen. sollten, als Minimum von
jedem roo. Thaler assecurirter Taxe

Acht Groschen
ausgeschrieben, dagegen aber als Maximum
nicht mehr als

Viierzehn Groschen
erhoben werden, sey es auch, daß die zu

leistenden Entschädigungen den Ertrag dieser
Auöschreiben um mehr oder weniger über-

steigen, indem solchen Falls das Fehlende
aub dem vorhandenen eisernen Fonds ent-
nommen wird.

Ist dieser Fonds in Folge vorgefallener
beträchtlicher Brandschäden angegriffen wor-
den, so muß bis zu erfolgter Wiederergän=
zung und resp. Erfüllung desselben, auch bey
vorliegenden mindern Bedarf, doch das vor-

gedachte Minimum von Acht Groschen auf-
gebracht werden.

#. 22. Da auf die vorgeschriebenen Bey-
träge keine Nachsischt gestattet werden
kann, so sind solche in Zeit von hoch-

stens einem Monat nach dem bestimmten Ter-
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mine, um so gewisser zu entrichten, als sonst
jeder, welcher mit der Zahlung zuruckbleibt,
ohnnachsichtig entweder mit der Auspfän-
dung, oder mit andern Zwangemitteln zu

seiner Schuldigkeit angehalten werden soll;
und weil auch die Natur dieser Angelegen-
heit die Gestattung einiger Reste nicht er-

laubt, so haben die sämmtlichen Unterobrig-
keiten, auf erhaltene Anzeige der Einnehmer,
sofort fur die Beytreibung ernstlich zu sor-
gen, widrigen Falls selbst dafür zu haften.

r 23. Damit auch bey der Instituts-

Kasse einige Reste um so weniger entstehen
megen; so werden hiermit die von den Ge-

bäuden zu entrichtenden Beptragsgelder zu
einer Grundabgabe erklärt, und den

öffentlichen Grundabgaben völlig gleich ge-
setzt, auch dergestalt privilegirt, daß sie be-
sonders bey entstehenden Concursen, allen
andern Posten vorgehen, und der Curator
der Concursmasse solche, ohne daß dieser-
halb eine besondere Location erfordert, oder
einiger Kostenbeytrag verlangt werde, aus
der Masse vor allen andern Leistungen zu

entrichten, bey Vermeidung empfindlicher
Strafe gehalten sevn soll; auch wird ferner
noch verordnet, daß, wenn ein Gebäude ver-

nichttist, von dem Miethmann die Bey-

träge entrichtet, und von diesem dem Ei-

genthümer auf das Miekhgeld an= und zu-

gerechnet, nicht weniger auch, wegender zu
leistenden Beyträge, wenn gleich der Brand

sich vorher ereignet hätte, sich an denjeni-
gen so zur Zeit der ausgeschriebenen Ein-
sammlung der Besitzer des Gebäudes ist

(welcher dieserhalb sich ebenfalls im Kauf-
brief oder sonst gegen seinen Verkäufer vor-
zusehen haben würde) gehalten und sie von
diesem gehoben werden sollen.

#5. 24. In allen das Brandassecura-
tions-Institut angehenden Sachen, die Aus-
fertigung der Receptions-Scheine, wie oben

K. #r#. gedacht worden, auögenommen, ha-

ben die Unterobrigkeiten unentgeldlich zu er-
pediren und bloß von den einzelnen Contri-

buenten, welche ihnen besondere Bemühun-
gen, Reisen oder dergleichen etwa verursa-
chen, den baaren Verlag an Pferdemiethe

oder Fuhrlohn, auch billige Zehrung sich
restituiren zu lassen, außerdem aber bep ge-

habten, ganz außerordentlichen und weit-
läuftigen Eryeditionen zu erwarten, was ih-
nen das Landschaffté-Collegium, auf die in

dem in der Sache zu erstattenden Berichte

geschehene Anzeige, dafür zubilligen und
von den Centribuenten zu erheben., nachlas-

sen wird.
Die bey den sich nöthig machenden Ta-

rationen undBesichtigungen adhibirten Werk-

meister hingegen sind nach Befinden der ge-
habten Bemühungen dieserhalb mit dem her-
kemmlichen Tagelohne zu befriedigen.

5. 25. Wac das Landschaffts-Colle-

gium in Brandassecurations-Angelegenheiten
an die Unterobrigkeiten zu bringen hat, wird

selbigen, wenn es an einer andern, eben so

sichern und weniger kostbaren Gelegenheit
mangelt: durch Boten, so aus der allgemei-
nen Kasse bezahlt werden, zugefertigt, so
wie die Boten, welche hinwiederum von den

Unterobrigkeiten an das Landschaffts-VCol=

legium in solchen Angelegenheiten abgeschickt
werden, an Orten, wo keine Frohne oder

Reiheboten Herkommens, oder keine schon in
Besoldung stehende Boten vorhanden sind,
(als welche dergleichen Sachen, ebenfalls un-
entgeldlich zu überbringen haben) mithin Bo-
ten um Lohn gebraucht werden müssen, ihre

Bezahlung, nach dem vorhandenen Regula-
tiv eben daher erhalten.

Was hingegen einzelne Interessenten an
Expeditionen entweder bey dem Landschaffts-

Collegium, oder bey den Unterobrigkeiten

veranlassen, für dessen Einbeförderung haben
solche ohne weiteres Zuthun zu sorgen.

. 20. Die gefertigten Kataster und die



uber die Brandentschadigungen besonders zu
fuhrenden Rechnungen sind auf Verlangen
jedem Instituts-Interessenten ohnentgeltlich
zur Einsicht vorzulegen.

Auch sdllen sämmtliche Interessenten all-
jährlich von dem, was das Jahr über bey

dem Institute vorgefallen, erhoben und wie-
der ausgegeben worden, durch zu druckende

und im Lande zu vertheilende Rechnungen
benachrichtigt werden.

. 27. Damit auch die Interessenten
von dem Nüutzen der gegenwärtigen Anord-

nung desto mehr versichert seyn mögen, so
geschiehet ihnen hierdurch annoch die wie-
derholte Zusicherung, daß sie von allen Col-
lecten für in= und ausländische Abgebrannte

sicher gestellt seyn, und die Einsammlung
dergleichen Collecten, so wie alles Brandbet-
teln, durchaus nicht weiter gestattet wer-
den soll.

Nachdem nun, wie aus vorliegendem Pa-
tente erhellet, jedem Brandschaden an Gebäu-
den im gesammten Großherzogthume S. Wei-
mar-Eisenach rc. vorgesehen worden ist, und

zu Gefährde gereichen köunte, wenn die Theil-
haber an dem hiesigen Institute auch an an-

dern ausländischen Versicherungsanstalten An-
theil nehmen und sich mit ihren Gebäuden

einzeichnen lassen wollten; so wird daher das
Einzeichnen der Gebäude bey auswärtigen
Versicherungsanstalten, ohne dazu von dem

Landschaffts-Collegium Dispensation erhat-
ten zu haben, nochmals und ernstlich bey
Verlustaller aus dem innländischen Institute,
sonst zu erwarten gehabten Entschädigung
und hiernächst bey Confiscation, der aus
dem ausländischen Institute zu empfangenden

Entschädigungs-Summe auödrücklich verbo-
ten;z falls auch leyztere nicht mehr vorhan-
den seyn sollte, so ist dennoch der Betrag
derselben von dem Contravenienten als Strafe

zu erlegen und aus dessen sonstigen Mitteln
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Uebrigens wird erwartet, daß sämmtli-
che Unterthanen den allgemeinen Nutzen die-
ses Brandversicherungs -Instituts einsehen,
und daher zu Erreichung der wohlthätigen
Absicht durch genaue Befolgung vorstehender
Anordnung, ihres Theils alles beytragen
werden.

Beylage EE.

Höchstes Deeret
vom alsten December 1890.

Den Landstraßen-Bau betr.

Die ansehnlichen Verwilligungen, wel-
che der Landtag in den Jahren 17877.
1818. 1819. und 1820. für den Landstra-

ben-Bau gemacht hat, sind in Verbindung
mit der in einer Erklärungsschrift vom êten

Jan. 1879. gebilligten Art und Weise, die-
ses Bauwesen zu behandeln und in Verbin-

dung mit der eben hierdurch noch mehr er-

munterten und angeregten Thätigkeit der Ad-

ministrativ-Behörden von so gutem Erfolge
gewesen, daß, wie der unter 4. beyliegende
Bericht der Landes-Direction weiter nach-

weisst, in diesem Augenblicke die Chaussee-
Kassen des Eisenachischen, Weimarischen und

Jenaischen Kreises von Schulden völlig frey
sind und nur die Kasse des Neustédtischen

Kreises noch für eine Schuld von 15000
thlr. haftet.

Unter diesen Umständen können die Bey-
träge der landschafftlichen Kassen zu den

Landstraßen-Bau um ein Bedeutendes her-
abgesetzt werden. Es wird, unbeschadet der
weitern Fortsetzung des begonnenen, dem
Lande so nütlichen Werkes, zureichen, wenn
der getreue Landtag entweder die Schulden
der Nrustädtischen Chaussee-Kasse an 15000

thlr. auf die Haupt-Landschaffts-Kasse über-
nimmt und bloß für den Chaussee-Bau in
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Ilmenau einen jahrlichen Zuschuß von 500.
thlr. auswirft, oder für jedes der nächsten
 FJahre noch im Allgemeinen die Summe von
6500. thlr. als Beytrag verwilligt. Se. K.

H., der Großherzog, habenesgenehmigt, daß
hierauf — alternative auf das Eine oder das

Andere —der Antrag gerichtet werde.

Hiernächst wird dem getreuen Landtage
unter B. ein zweyter Bericht der Landes=

Direction mitgetheilt, aus welchem derselbe
entnehmen wird, zu welchen Bedenklichkeiten
noch das früher entworfene und schon zu

seiner Kenntniß gekommene Regulativ über
die Erhaltung der Chausseen und der übri-

gen Straßen und Wege die Veranlassung
um so unvermeidlicher geben mußte, je be-
stimmter er sich selbst über die Grundsätze

einer gerechten Vertheilung der Staatslasten

ausgesprochen hatte.

Se. K. H., der Großherzog, sehen auch
über den Inhalt dieses Berichts einer wei-

tern Erklärung entgegen und gewartigen hie-

neben, daß der getreue Landtag in solcher
Erklärung dasjenige nicht unbeachtet lassen
werde, was in einem Decrete vom 28sten Ja-

nuar 18109. zu dem F. 2. des Regulativ's

schon bemerkt worden ist. Auch dürfte das-
selbe Decret bey dem F. 10. des Regulativ's

Aufmerksamkeit verdienen, wiewohl in die-

sem F., nach seiner dermaligen Fassung,
auf die Erinnerung in der Erklärungs-

schrift vom 5äten Jan. 1810. Rucksicht ge-
nommen worden ist und Se. K. H. befoh-

len haben, daß die Anträge auf Erhs-
hung des Pflastergeldes in Eisenach und auf
Anlegung eines Wege= und Brückengeldes
an dem Wege von Weimar nach Großob-

ringen dem Landtage mit vorgelegt werden

sollen.

An diese Gegenstände reihen sich endlich
ein Gesuch des Stadtraths zu Jena, daß ihm
ein neuerer Zeit zurückgenommener, jährlicher

Beytrag von 133 khlr. 8 gr. aus der Je-

naischen Kreiskasse wieder zu der städii-

schen Pflasterbau -Kasse verwilligt werden
möge, und noch ein Bericht der Landes-Di-
rection, welcher über den Zustand der Chaus-
seebau- NKasse am Schlusse des Jahres 1818.

nunmehr auf völlig berichtigte Rech-
nungen Auskunft giebt und dadurch einen
in der mehrmals angeführten Erklrungs-
schrift vom öten Jan. 1 10. ausgesprochenen

Zweifel über das Verhältniß der aufgenom-
menen Kapitalien zu den gemachten Verwen-

dungen beseitigen wird. 2c.

Das Staats-Ministerium.

BeylageFF.

Entwurf
zu einem Regulativ über die Art und Weise

der Erhaltung der Chausseen als Straßen
Iter Klasse, ingleichen der Straßen IIlter und

IIIter Klasse.

. r. Sämmtliche Straßen im Groß-
herzogthume werden in drey Klassen gebracht:

A. sogenannte hohe, Heer= und Han-
delsstraßen, die bereits chaussirt, oder schon

im Chaussee-Bau begriffen sind;
B. innere Landes= Handels= und soge-

nannte Geleitsstraßen;

C. Verbindungs-Derf= und Nachbar-
Wege.

A. Erste Klasse.

§. 2. Die Chaussirung und Unterhal-

tung der Straßen Eister Klasse ist lediglich
Sache des Staaks und sollen zu dergleichen

Bauten weder Hand= noch Spann-Dienste
unentgeldlich geleistet werden.

#. 3. Zur Ueberlassung der erforderli-
chen Grundstücke sowohl zu einem Chaussce-
Zuge, als zu Gewinnung der dazu nöthigen



Bau-Materialien ist jeder Besitzer um el-
nen Durchschnitts-Preis verbunden, der das

Resultat einer durch 3. Sachverständige zu
bewirkenden Taxation seyn soll, wozu der

Eigenthümer einen, die betreffende Chaussee-
Commission den andern, und die Orts-Jus-

tiz-Behörde den dritten zu ernennen haben.

Bey dergleichen Taration ist nicht nur
der Werth des zu überlassenden Grundstücks
und der Schade, der für das ganze Grund-

stück aus der Abtrennung eines Theils da-

von erwächst, sondern auch die etwaige Nicht-
abschreibung der Zinsen und Steuern zu be-

rücksichtigen.
Uebrigens ist die Taration nicht auf Ko-

sten des Becheiligten, sondern lediglich auf
Kosten der Chausseebau-Kasse vorzunehmen.

. 4. Um dem höchst nachtheiligen Ein-
ackern in die Chaussee=Graben und Seiten-

böschungen vorzubeugen und dieselben threm
Zwecke entsprechend zu erhalten, wird im

Allgemeinen die Chaussee-Grenze bis ein und

einen halben Fuß über die dußere Graben-
Böschung bestimmt und zuglesch verordnet,
daß jede Gemeinde in ihrer Flur den schnel-
len Abzug der Regen= und anderer Wasser

durch Hebung und Handhabung der Feld-
gräben, in welche die Chaussee-Gräben aus-
laufen, zu befördern habe.

 5. Die steinernen Ueberfahrten über

die Chaussee= Gräben auf Verbindungs= und
andere Wege haben die betreffenden Gemein-

den zu erbauen und zu erhalten, jene auf

Privat-Grundstücke aber, die Wegelau-Kom-
mission, wenn nämlich bey der Anlage einer

Chaussee, durch den Seiten-Graben das

Grundstück unzufahrbar geworden ist oder
besondere Recesse vorliegen.

6. Die Nathylichkeit und Nothwen-

digkeit neuer Chaussee= oder Brücken-Baue,
so wie deren Direction und Lage ist von

derjenigen Verwaltungs-Behörde, welcher
die Oberleitung der Chausseebau-Angele-
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genheit übertragen worden, jedesmal sorg-
fältig zu prüfen und auszumitteln.

Nach erfolgter Bestimmung läßt dieselbe
durch ihre Untergebenen artistischen Behör-
den die nöthigen Anschläge und Vorarbeiten,
unter welchen auch eine Berechnung: ob der
Bau= und Unterhaltungs-Aufwand aus dem

künftig muthmaslichen Chaussee-Gelder Er-
trag bestritten und resp. amortisirt werden

könne, begriffen ist, fertigen, und legt sol-
che dem Landesherrn zur Genehmigung vor,
damit gleichzeitig unter Zustimmung der

Landstände die nöthigen Vorschüsse und resp.
Zuschüsse aus Landeskassen erogirt werden
konnen.

§. 7. Alles auf die erste Klasse Bezug
habende gehört zum Ressort der Chaussee-
Kommissarien unter der obern Leitung der

Landes-Direction, und es ist dieser wichtige

Gegenstand der öffentlichen Verwaltung nä-
her durch besondere Dienst-Instructionen für
die gedachten Kommissarien, die Bau-Offi=

cianten, Rechnungsführer, Controlleurs,
Chaussee= und Brückengeld = Erheber, Bau-

aufseher und Chaussee Wärter bestimmt
worden.

B. Zweyte Klasse.

#. 8. Die Straßen Ilter Klasse haben
in der Regel die Gemeinden, durch deren

Fluren sie ziehen und denen sie zugleich als
Nachbar= und Verbindungswege dienen, in
guten Stand zu setzen und zu erhalten, we-

nigstens alles das zu prästiren, was mit

Hand= und Spanndiensten geleistet werden
kann.

Wenn aber der Bau einer solchen Stra-

ße oder einer dazu gehörigen Brücke die

Kräfte der detreffsenden Gemeinde übersteigt,
wovon die Beurtheilung der Landes-Direc-

tion zusteht, oder wenn eine Gemeinde von

einer sogenannten Geleits= oder Post-Straße

für sich keinen wesentlichen Gebrauch macht:
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so werden aus den Staatskassen Beytrage

zu den Kosten verwilliget oder auch wohl
in besonderen Fällen daher der Bau ganz

bezahlt. Dieses findet besonders Anwen-
dung bey dergleichen Straßen, welche durch
Waldungen ziehen.

#6#ZurrBildung eines Fonds für
dergleichen ertraordinaire Ausgaben wird ein
Beytrag aus den Staatskassen geleistet, wo-

zu auch die schon bestehenden oder noch zu
errichtenden Einnahmen von nicht zu den

Chausseen gehörigen Brücken, Dämmen ce.,
in so fern nämlich solche für öffentliche Rech-
nung erbauet und erhalten werden, fließen.

#&amp;+. 10. Ist aber ein Brücken= oder
HOammbau von Bedeutung und mit Unge-

wöhnlichem Aufwande ganz aus den Mitteln
einer Gemeinde erbauet worden, so bleibt

die Ertheilung einer Cencession zu Erhe-

bung eines Brücken= oder Dammgeldes der

höchsten Behörde auf einen Vortrag der
Großherzoglichen Landes -Direction vorbe-

balten, mit vorgängiger Bewilligung des

Landtags.)
Dergleichen Wegegeld -Erhebungen an

den Straßen Ilter Klasse sollen jedoch nur

in ganz außerordentlichen Fällen, deren Cog-
nition der Landes-Direction zusteht, statt

finden.
#§. 11. Das ad A. bey 3., 4. und 5.

Bestimmte, ist auch ad B. anwendbar; im

Uebrigen aber wird hierdurch angeordnet,
wie auch in der den Straßenbau betreffenden

höchsten Verordnung vom 14ten November

1777. zum Theil schon anbefohlen worden:
a) daß die Straßen ohnverzüglich in

brauchbaren Stand gesetzt und darin mit

einer solchen Breite erhalten werden, daß
2. beladene Wagen darauf ohne Gefahr

einander ausweichen können, daß daher alle
zu schmale Hohlwege ausgefüllt oder umgan-
gen, zu steile Stiege abgetragen, die den

Luftzug und die Passage hinderlichen

Hecken und Sträuche weggeschafft und im
Winter der hohe Schnee aufgeschaufelt
werde;

b) daß zu Ableitung der Gewässer längs.
den Straßen nach Erforderniß und wo

besonders die Fahrbayn nicht höher als

die anstoßenden Grundstücke liegt##Grä-
ben mit 6. Fuß oberer Weite, 4. Fuß
Tiefe und 2. Fuß unterer Weite hinzie-

hen, und in zweckdienlichen Feldgraben
ausmünden sollen;

c) daß diese Gräben im Frühjahr und
Herbst gehoben und dadurch der Abzug
der Gewässer, befördert und die Wege

vollkommen trocken gelegt und erhalten

werden;
d) daß die Gleißen eingezogen und alle

Vertiefungen nach vorheriger Aufschaufe-
lung und Wegschaffung des Kothes oder
Morastes mit festen Steinen oder Kies

erfüllt und die Fahrbahnen mit einiger
Wölbung steks in gutem Scande erhalten
werden;

e) daß die ersorderlichen Brücken, Steege
und Sicherheitsgeländer ohne Verzug her-
gestellt und stets in gutem Stande erhal-
ten und somit Gefahr und größere Aus-

gabe in der Folge vermieden, auch wo
Straßen am Flußufer hinziehen, zu deren

Sicherung Weiden angepflanzt, die dem

Ufer schädlichen hohen Bäume aber weg-
geschafft werden;

s) daß für die Befolgung obiger Vorschrif-
ten zunächst die Feldgeschwornen, so-
dann die Stadträthe oder die Ortsschult-

heißen bey Strafe verantwortlich bleiben,
dieselben aber berechtigt sind, jeden
Ortöbewohner ohne Ausnahme, vom 16ten
bis zum bosten Jahre, so wie alle An-

spänner zu gedachten Reparaturen, als
eine all zemeine Obliegenheit der Gemein-

den aufzufordern.

8) Daß bey Unterlassung dieser Aufforderung



oder im Nicht-Befolgungsfalle bey Un-

terlassung diesfalsiger Anzeigen bey der
resp. Ortsobrigkeit das erstemal der
Feldgeschworne mit 1 rthlr., das zweyte-

mal mit 2 rthlr.; die Stadtrathe und

Schultheißen aber, welche auf eine bey
ihnen geschehene Anzeige das Nöthige we-
gen Reparatur der Straße oder Hebung
der Gräáben 2c. binnen 3. Tagen zu ver-

sügen unterlassen, mit 4 rthlr. Strafe
belegt werden sollen.

C. Dritte Klasse.

§ 12. Da jede Gemeinde die Verbind-

lichkeit hat, die in ihrer Gemarkung gele-
genen und unentbehrlichen Nachbar= und

Verbindungswege, Brücken und Stege so
herzustellen und zu erhalten, daß solche zu
jeder Jahreszeit und bey jeder Witterung
ohne Gefahr für Menschen und Vieh pas-
sirt werden können, so sind in dieser Hin-
sicht die Vorschtiften des F. 11. auch hier
z# beobachten.

Nur ganz entbehrlich erkannte Wege
öonnen zum Vortheil der betreffenden Ge-

neinden oder Eigenthümer, welche solche
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als Servitut leiden mußten, eingehen, und
sind mit Vorwissen und Genehmigung des

Landraths in nutzbare Gemeinheits-Grund-
stücke zu verwandeln. E versteht sich übri-
gens von selbst, daß die Erhebung von

Wegegeldern bey den Wegen dritter Klasse
gar nicht statt finden kann.

§K. 13. Alles ad B., wie auch ad C.

Bezughabende, gehört zum Dienst-Ressort der
Landräthe, unter der obern Leitung der Lan-
des-Direction.

In besonderen Fäállen und bey wichtigen
Bauten ist jedoch das artistische Gutachten der
Chaussee-Bau-Kommission einzuholen, und
sind die Bau= Hfficianten auf Befehl der
Landes= Direction und mit Vorwissen des

betreffenden Kommissars verbunden, den
Landräthen gegen die gesetzmäßigen Diäten
mit Rath und That an Hand zu gehen.

k. 14. D#rch gegenwärtige Verordnung
werden die etwa vorhandenen besonderen, ei-
nen Weg= oder Bruckenbau lter, lter und

IIIter Klasse und deren Unterhaltung betref-
senden Recesse nicht aufgehoben, wenn näm-
lich solche gehörig begründet und keine Sur-
rogate der aufgehobenen Frohnden sind.
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